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 Hinweise zum Sprachgebrauch: 

Nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Männer und Frauen gleichberechtigt. In dieser 

Bachelorthesis wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulin verwen-

det. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitge-

meint. 

In der vorliegenden Arbeit wurden Begriffe wie „Behinderte“, „Schwerbehinderte“ bzw. 

„Erkrankte“ vermieden, stattdessen wurde der Begriff „betroffener Arbeitnehmer“ verwen-

det. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die anderen Begrifflichkeiten die Personen zu einer 

Randgruppe abgrenzen und im heutigen Sprachgebrauch negativ behaftet sind. Sollten diese 

Begriffe trotzdem Anwendung gefunden haben, so geschieht dies aus sprachlicher Notwen-

digkeit. Sie sind in ihrer ursprünglichen Bedeutung interpretiert und sollen nicht dazu dienen 

Personen zu diskriminieren. (Art. 3 Abs. 3 S.2 Grundgesetz) 
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 Zusammenfassung 

Einleitung: Der demografische Wandel sorgt dafür, dass die Anzahl der Erwerbstätigen in 

den nächsten Jahren in Deutschland rapide abnehmen wird. Dies und die zunehmende Alte-

rung der erwerbstätigen Bevölkerung, führt zu einem Wissensverlust und Fachkräftemangel. 

Tendenziell sind vorwiegend ältere Arbeitnehmer von Langzeiterkrankungen betroffen. 

Nach dem 60. Lebensjahr steigt die Anzahl der Fehltage im Falle einer Krankschreibung im 

Durchschnitt auf 20 Tage. 

Theoretischer Hintergrund: Im Hinblick auf diese Humanressourcen verpflichtet das Neunte 

Sozialgesetzbuch Arbeitgeber ein Betriebliches Eingliederungsmanagement einzuführen. Es 

handelt sich hierbei um eine mehrstufige Maßnahme, die vom Arbeitgeber angeboten und 

bei Zustimmung des Arbeitnehmers mit ihm gemeinsam durchgeführt wird. Die Implemen-

tierung dieses Managementbereichs kann als Prozess erfolgen. Prozesse können in Prozess-

modellen dargestellt werden und bilden dabei vereinfacht die Realität ab. 

Methode: Unter Einbezug der Grundsätze der ordnungsgemäßen Prozessmodellierung wur-

den auf Basis einer systematischen Literaturrecherche zwei Prozessmodelle grafisch darge-

stellt. 

Ergebnisse: Für die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist die Im-

plementierung sowohl auf strategischer, fachlich-konzeptioneller und operativer Ebene not-

wendig. Die Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements muss nicht zwin-

gend als Prozess erfolgen. Im Rahmen dieser Bachelorthesis wurden zwei Prozessmodelle 

erstellt, die miteinander korrelieren und einen Handlungsrahmen für die Durchführung in 

Form von einzelnen Schritten bilden. 

Diskussion: Ein Prozess kann es Arbeitgebern erleichtern, das Betriebliche Eingliederungs-

management praktisch umzusetzen. Hierbei sind ggf. unternehmensspezifische Anpassun-

gen notwendig. Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Applikabilität, der Kom-

plikationen bei der Implementierung und des Kosten-Nutzen-Aufwandes des Prozesses für 

kleine und mittlere Unternehmen. 

Fazit: Die Prozessmodelle bilden die theoretische Grundlage für die Umsetzung des Betrieb-

lichen Eingliederungsmanagements und die damit verbundene Optimierung der Nutzung der 

personellen Ressourcen eines Unternehmens.  
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1. Einleitung 

Wettbewerb, Arbeitsverdichtung und Stress sind Begriffe, die die derzeitige Situation der 

Arbeitswelt beschreiben. Die Digitalisierung, der demografische Wandel sowie Veränderun-

gen der Wertvorstellungen können als Beispiele für die aktuellen Herausforderungen unserer 

Gesellschaft genannt werden. Die Anzahl der Erwerbstätigen wird in den nächsten Jahren in 

Deutschland rapide abnehmen.  

Rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland waren im Jahr 2018 fünfzig Jahre oder 

älter (vgl. Statistisches Bundesamt, 2019a). Gründe dafür sind auch das veränderte Verhalten 

und die Zufriedenheit der älteren Arbeitnehmer (AN). Denn „im Schnitt sind die arbeitenden 

Alten zufriedener als ihre nicht erwerbstätigen Altersgenossen; das gilt sowohl für die Ge-

sundheit, das Einkommen als auch für das Leben allgemein.“ (Brenke, 2013, S. 3) Die zu-

nehmende Überalterung ist mit Leistungseinbußen verbunden (vgl. Kühn, 2017). Dennoch 

sind tendenziell vorwiegend ältere AN von Langzeiterkrankungen betroffen. Im Alter von 

30 bis 34 Jahre beträgt die durchschnittliche Dauer einer Krankschreibung 10 Tage. Nach 

dem 60. Lebensjahr steigt die Anzahl der Fehltage im Falle einer Krankschreibung im 

Durchschnitt auf 20 Tage (Stand 2017) (vgl. Techniker Krankenkasse, 2018, S. 16). U. a. in 

der Gesundheitspolitik werden Ausfälle durch Langzeiterkrankungen thematisiert. Diese 

tangieren die Wirtschaft gleichermaßen. Krankheitsbedingte Kosten können am effektivsten 

durch eine Reduktion der Langzeiterkrankungen erzielt werden (vgl. Prümper, Reuter, & 

Jungkunz, 2015, S. 301). Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Faktoren von Langzeiter-

krankungen evaluiert und eingedämmt werden (vgl. Knieps & Pfaff, 2015, S. IX). Dies kann 

bereits auf mikroökonomischer Ebene erfolgen. Unternehmen sollten bezugnehmende be-

triebsinterne Faktoren und Perspektiven der Problemlösung ausfindig machen. Die Involvie-

rung der Mitarbeiter ist im Hinblick auf die steigende Relevanz der personellen Ressourcen 

unter Einbezug der Fürsorgepflicht zu bedenken. 

Seit dem Jahr 2004 sind Arbeitgeber (AG) gesetzlich dazu verpflichtet, ein sogenanntes Be-

triebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten, welches durch den §167 Abs. 2 

SGB IX (alt: § 84 Abs. 2 SGB IX) geregelt wird. Eine konkrete Vorgabe zur Durchführung 

dieser mitarbeiterorientierten Regelung gibt es nicht.  
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2. Theoretischer Hintergrund 

2.1. Begriffsdefinitionen 

Im Folgenden werden Begriffsbestimmungen gesundheitswissenschaftlicher als auch ar-

beitsrechtlicher Termini vorgenommen, da sowohl in der Praxis als auch in der Literatur für 

diese keine allgemeingültigen Definitionen vorliegen. Dieser Bachelorthesis liegen folgende 

Begriffsdefinitionen zu Grunde. 

 Gesundheit 

Der Begriff Gesundheit wird von Laien oft ausschließlich mit der Abwesenheit von Krank-

heit assoziiert. Die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dient der 

Bedeutungsabgrenzung des Wortes Gesundheit. Demnach umfasst dieses, das vollständige 

physische, psychische und soziale Wohlbefinden und nicht nur die Abwesenheit von Krank-

heit und Gebrechen (vgl. AOK, 2016). Störungen können objektiv festgestellt und belegt 

werden. Divergent dazu obliegt das Wohlbefinden einer subjektiven Einschätzung (vgl. Reu-

ter, 2001, S. 331). Um den Zustand des vollständigen Wohlbefindens „zu erlangen, ist es 

notwendig, dass sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wün-

sche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen und ihre Umwelt meistern bzw. ver-

ändern können.“ (Weltgesundheitsorganisation, 1986) 

 Krankheit 

Weder in arbeitsrechtlichen noch in sozialversicherungsrechtlichen Gesetzestexten liegt eine 

explizite Definition des Begriffes vor. Die Definition von Krankheit kann aus medizinischer 

und arbeitsrechtlicher Perspektive vorgenommen werden. Unter Krankheit im medizini-

schen Sinn wird die „durch subjektive oder objektive Symptome gekennzeichnete körperli-

che, geistige oder seelische Veränderung oder Störung“ verstanden. (Reuter, 2001, S. 491) 

Diese Definition bezieht sich ausschließlich auf die Ursachen einer Krankheit und nicht auf 

die daraus resultierenden Folgen. Diese sind neben der Dauer der Erkrankung für den ar-

beitsrechtlichen Kontext von Bedeutung, da arbeitsrechtliche Konsequenzen nur eintreten, 

wenn die Arbeitsfähigkeit des AN aufgrund der Erkrankung nicht gewährleistet ist. Unter 

Krankheit wird im Arbeitsrecht der Zustand verstanden, in dem der AN nicht mehr in der 

Lage ist, die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

„Verschiedenen Urteilen des Bundesarbeitsgerichts [(BAG)] zufolge ist Krankheit im medi-

zinischen Sinne jeder regelwidrige körperliche oder geistige Zustand, d.h. jedes körperlich-

organische (physische) oder seelische (psychische) Fehlverhalten, das einer Heilbehandlung 
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bedarf.“ (Brandenburger & Nieder, 2009, S. 16) Der Begriff Krankheit wird in dieser Ba-

chelorthesis vor dem Hintergrund der Begriffsbestimmung des BAG angewandt. 

Krankheit und Arbeitsunfähigkeit werden nicht synonym verwandt, da nicht aus jeder 

Krankheit eine Arbeitsunfähigkeit resultiert.  

 Arbeitsunfähigkeit 

Folglich ist eine Abgrenzung notwendig. Der Begriff Arbeitsunfähigkeit ist durch die ge-

setzliche Krankenversicherung geprägt worden. Die Arbeitsunfähigkeit bezeichnet einen 

„durch Krankheit oder Unfall hervorgerufenen Geisteszustand, aufgrund dessen der Versi-

cherte seine bisherige Erwerbstätigkeit überhaupt nicht oder nur unter der in absehbar nächs-

ter Zeit zu erwartenden Gefahr der Verschlimmerung seines Zustandes weiter ausüben 

kann.“ (Becker, 2018) Dies implementiert, dass der AN seiner Tätigkeit nicht im vertraglich 

festgelegten Umfang aufgrund einer Erkrankung nachkommen kann. 

 Ausfallzeiten 

Der Begriff wird u. a. als Synonym für den Begriff Anrechnungszeiten gebraucht (vgl. Rit-

tersdorfer, 2005, S. 51). In dieser Bachelorthesis bezeichnen Ausfallzeiten jegliche Abwe-

senheiten des AN und sind nicht gleichzusetzen mit Anrechnungszeiten. „Ausfallzeiten sind 

alle Zeiten, in denen der Mitarbeiter dem Unternehmen nicht zur Erfüllung seiner Aufgaben, 

zu denen er sich vertraglich verpflichtet hat, zur Verfügung steht.“ (Benz, 2010, S. 12) Da-

runter fallen nicht nur krankheitsbedingte Abwesenheiten, sondern bspw. auch solche, die 

vertraglich geregelt sind. Der Begriff Ausfallzeiten bezeichnet u. a. Urlaub, Krankheit oder 

deren Nachbehandlung, Gleitzeiten, Elternzeiten und Weiterbildungen und ist folglich weit 

gefasst. Krankheitsbedingte Ausfallzeiten werden explizit als solche bezeichnet. 

Die Abgrenzung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten ist nach der Dauer möglich. Man 

unterscheidet danach unter Kurzzeiterkrankungen (bis zu drei Tage arbeitsunfähig), Erkran-

kungszeiten (mehr als drei und weniger als 42 Tage arbeitsunfähig) und Langzeiterkrankun-

gen (mehr als 42 Tage arbeitsunfähig) (vgl. Wipp, Aghamiri, & Kämmer, 2009, S. 14). 

 Fehlzeiten 

Die Begriffe Fehlzeiten und Ausfallzeiten werden synonym verwandt. Für die Bachelorthe-

sis sind ausschließlich krankheitsbedingte Fehlzeiten relevant. 
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2.2. Prozessmanagement 

Das Prozessmanagement umfasst drei Ebenen und muss ganzheitlich in einem integrierten 

Konzept für das Geschäftsprozess- und Workflowmanagement abgebildet werden. Dabei 

beschreibt der Geschäftsprozess „was“ zu tun ist und der Workflow „wie“ dies umgesetzt 

werden soll (vgl. Gadatsch, 2017, S. 12). Der Gestaltungsrahmen beinhaltet die Unterneh-

mensstrategie (strategische Ebene), das Prozessmanagement im engeren Sinn (fachlich kon-

zeptionelle Ebene) und das Workflow-Management (operative Ebene) (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Geschäftsprozess- und Workflowmanagement (eigene Darstellung in Anlehnung an (Gadatsch, 2017, 

S. 20)) 

Das Prozessmanagement im engeren Sinn umfasst die Prozessabgrenzung, die Prozessmo-

dellierung und die Prozessdurchführung. Explizit bedeutet dies, dass diese Ebene die Ent-

stehung eines Prozesses ausgehend von der Unternehmensstrategie, die Darstellung von Re-

alitätsausschnitten aus einer fachlich-konzeptionellen Perspektive1 und die Prozessführung 

beinhaltet. Das Workflow-Management, welches die operative Ebene beschreibt, unterteilt 

sich in die Workflowmodellierung, die Workflowausführung und das Workflowmonitoring. 

Die Workflowmodellierung2 orientiert sich dabei an der Prozessmodellierung des Prozess-

managements in engerem Sinn und nimmt an dem strategischen Prozessmodell Spezifikati-

onen vor (vgl. Gadatsch, 2017, S. 19ff.). 

Prozess 

„Ein Prozess unterstützt ein unternehmensbezogenes Ziel, das sich an der Strategie des Un-

ternehmens bzw. der Organisation ausrichtet, besteht aus mehreren Einzelschritten, findet 

                                                 
1 Der auf dieser Ebene entstehende Prozess wird in dieser Bachelorthesis als strategisches Prozessmodell be-

zeichnet. 
2 Der auf dieser Ebene entstehende Prozess wird in dieser Bachelorthesis als operatives Prozessmodell bezeich-

net. 
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regelmäßig statt, wird häufig arbeitsteilig durch mehrere Personen, Abteilungen, Bereiche 

oder Unternehmen durchgeführt, erfordert in der Regel Unterstützung durch ein oder sogar 

mehrere Softwaresysteme und ggf. weiterer Ressourcen, verarbeitet Informationen (Input) 

und führt zu einem durch das Unternehmen gewünschten Ergebnis (Output).“ (Gadatsch, 

2017, S. 5) 

Prozesse können in Prozessmodellen dargestellt werden und bilden dabei vereinfacht die 

Realität ab. Die Darstellung sollte chronologisch und sachlogisch erfolgen und die Tätigkei-

ten je nach Zielsetzung in unterschiedlichen Detaillierungsgraden abbilden. Daraus resultie-

ren strategische und operative Prozessmodelle (vgl. Koch, 2015, S. 47). Die Prozessmodel-

lierung muss unter bestimmten Kriterien erfolgen. Diese werden als Grundsätze der ord-

nungsgemäßen Modellierung (GOM) bezeichnet. Es handelt sich hierbei sechs um Aspekte, 

die nachfolgend in Anlehnung an KOCH angeführt werden. (vgl. Koch, 2015, S. 49ff.) 

 Grundsatz der Richtigkeit 

„Der Grundsatz der Richtigkeit fordert, dass die Repräsentation der Realwelt in einem Mo-

dell der Realwelt in wesentlichen Zügen entspricht.“ 

 Grundsatz der Relevanz 

Im Vergleich zur Realwelt ist es nicht möglich, ein Modell, das vollkommen ist, zu erstellen. 

„Für die Zwecke der Modellierung ist es auch nicht notwendig, dass ein Modell vollständig 

ist. Es ist vielmehr erforderlich, dass die für die Modellierungszwecke relevanten Aspekte 

im Modell berücksichtigt werden.“ 

 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

„Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist so zu interpretieren, dass dann ein optimaler De-

taillierungsgrad der Modelle gefunden ist, wenn mit dieser Modellierung die gestellten Fra-

gen beantwortet und die gesteckten Ziele erreicht werden können. Eine weitere Detaillierung 

bringt also keinen zusätzlichen Informationsgewinn.“ 

 Grundsatz der Klarheit 

„Der Grundsatz der Klarheit fordert Leserlichkeit, Verständlichkeit und bestmögliche An-

schaulichkeit der Modelle. Dies bedeutet, dass Modelle so einfach wie möglich und nur so 

kompliziert wie nötig sind.“ 
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 Grundsatz der Vergleichbarkeit 

„Der Grundsatz der Vergleichbarkeit zielt darauf ab, dass Modelle, die mit unterschiedlichen 

Modellierungsverfahren erstellt worden sind, miteinander verglichen werden können.“ 

 Grundsatz des systematischen Aufbaus 

„Der Grundsatz des systematischen Aufbaus bedeutet, dass bei den unterschiedlichen Sich-

ten, die modelliert worden sind (z. B. Organisationssicht, Datensicht und Funktionssicht), 

die sichtenübergreifende Konsistenz hergestellt wird.“ 

(Koch, 2015, S. 49ff.) 

Die Prozessmodelle können dabei skriptbasiert oder diagrammbasiert dokumentiert werden. 

Die Methoden sind dahingehend divergent, dass bei der skriptbasierten Methode der Prozess 

„anhand einer an Programmiersprachen angelehnten formalen Notation“ und bei der Dia-

grammsprache grafisch beschrieben wird. (Gadatsch, 2017, S. 81) 

Nachfolgend soll auf grafisch basierte Dokumentationsmöglichkeiten eingegangen werden. 

Bei dieser Methode werden Symbole zur Darstellung verwendet (vgl. Freund & Rücker, 

2017, S. 29). Prozesse können grafisch (bspw. als Wertschöpfungskettendiagramm, als 

Flussdiagramm oder als erweiterte ereignisgesteuerte Prozessketten) Abläufe in einem oder 

zwischen mehreren Unternehmen darstellen (vgl. Koch, 2015, S. 54ff.). 

2.3. Kleine und mittlere Unternehmen 

„Kleine und mittlere Unternehmen“ (KMU) wurde von der englischsprachigen Begrifflich-

keit „Small-and-Medium-Sized-Enterprises“ abgeleitet und nimmt lediglich eine quantita-

tive Abgrenzung vor (vgl. Schauf, 2009, S. 3). In Deutschland findet der Begriff „Mittel-

stand“ häufig Verwendung. Aus ökonomischer Perspektive präzisiert dieser jedoch die The-

matik nicht hinreichend (vgl. Mugler, 2005, S. 29). „Die quantitativ orientierte Sichtweise 

spiegelt sich im Begriff [KMU] wider, während die qualitative Sichtweise im weiter gefass-

ten Begriff des Mittelstandes seinen Niederschlag findet…“. (Reinemann, 2011, S. 2) Diese 

quantitativen und qualitativen Kriterien sollen in dieser Bachelorthesis der Abgrenzung von 

KMU zu Großunternehmen dienen.3 

Qualitative Attribute wie die Einheit von Eigentum und Leitung sowie von Eigentum, Risiko 

und Kontrolle, flache Hierarchien, persönliche Netzwerke und Konzernunabhängigkeit cha-

rakterisieren mittelständische Unternehmen bzw. den Mittelstand (vgl. Reinemann, 2011, S. 

                                                 
3 Die Begriffe „KMU“ und „mittelständische Unternehmen“ werden in dieser Bachelorthesis synonym ver-

wandt. 
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5 f.). Die quantitative Sichtweise schließt alle Unternehmen ohne Differenzierung nach ihrer 

Branchenzugehörigkeit ein, die eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Größe kann in 

diesem Zusammenhang verschieden definiert werden. Als Indikatoren werden in der Litera-

tur bspw. der Gewinn, das Anlagevermögen, die Marktstellung, die Anzahl der AN bzw. 

Arbeitsplätze oder der Umsatz genannt (vgl. Schröer, 2007, S. 5). „In der (vornehmlich em-

pirischen) Untersuchungs- und Forschungspraxis werden aus Vereinfachungsgründen häu-

fig die zwei quantitativen Aspekte Beschäftigtenzahl sowie jährliche Umsatzerlöse einer 

Unternehmung herangezogen.“ (Becker & Ulrich, 2015, S. 24) Die Etablierung dieser lässt 

sich durch die statistische Verfügbarkeit und Verarbeitbarkeit begründen. Dieser zweidi-

mensionale Ansatz wird vom Institut für Mittelstandforschung Bonn (IfM) und der Europä-

ischen Kommission (EK) verwendet (vgl. Reinemann, 2011, S. 3). Nachfolgende Betrach-

tungen orientieren sich an der internationalen quantitativen Definition der EK (vgl. (1), S. 

XV). 

Die Bedeutung der KMU für die Wirtschaft soll anhand einiger Zahlen verdeutlicht werden. 

„KMU stellen rund zwei Drittel der Arbeitsplätze und erwirtschaften etwas mehr als die 

Hälfte der Wertschöpfung“ in Europa (Mugler, 2005, S. 48). Im Jahr 2016 gehörten 99,3% 

der Unternehmen in Deutschland zu den KMU (vgl. Statistisches Bundesamt, 2019b). Im 

Folgejahr ist dieser Prozentsatz angestiegen und KMU erwirtschafteten 35% des Gesamtum-

satzes in Deutschland, dies entspricht etwa 2,33 Billionen Euro (vgl. IfM, 2019). Mittelstän-

dische Unternehmen prägen die deutsche Wirtschaft maßgeblich. Sie verhindern u. a. die 

Monopolstellung am Markt, da für „das Funktionieren des marktwirtschaftlichen Systems 

ist eine Vielzahl von Anbietern und Nachfragern notwendig“ sind. (Mugler, 2005, S. 54) 

Eine Übernahme von Konzeptionen, Handlungsempfehlungen oder Strategien von Großun-

ternehmen ist nur bedingt möglich (vgl. Schauf, 2009, S. 27). Dies bezieht sich u. a. auch 

auf die Strukturen des Managements und lässt sich auf den Umfang bzw. die Implementie-

rung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) adaptieren. 

2.4. Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Als BGM wird die „systematische sowie nachhaltige Schaffung und Gestaltung von gesund-

heitsförderlichen Strukturen und Prozessen einschließlich der Befähigung der Organisati-

onsmitglieder zu einem eigenverantwortlichen gesundheitsbewussten Verhalten“ (DIN 

SPEC 91020, 2012; 7) verstanden. (Uhle & Treier, 2015, S. 38) Das BGM ist als eine prä-

ventive Leistung seitens des AG einzustufen. 
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Es handelt sich um alle Gesundheitsleistungen, die vom Unternehmen angeboten werden. 

Ziel ist es, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern und sicherzustellen. Um die Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit zu erhalten, wird dieser Grundgedanke in die Managementstrategien 

eingebunden und als klares Unternehmensziel definiert. Es dient die Dienstleistungsqualität 

und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu steigern. 

Das BGM basiert auf einem komplexen gesetzlichen Hintergrund. Unterschieden wird hier-

bei zwischen Rechtsgrundlagen und Leitlinien (vgl. Meyer, 2008, S. 4). Hierfür kann die 

Luxemburger Deklaration zur Gesundheitsförderung in der Europäischen Union genannt 

werden. Diese wurde ergänzend zur Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durch-

führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 

Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/391/EWG) erarbeitet. Nach Artikel 6 (89/391/EWG) ist der 

AG dazu verpflichtet, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der AN erforderli-

chen Maßnahmen zu treffen und diese an die aktuellen Herausforderungen und Gegebenhei-

ten anzupassen. Eine stetige Verbesserung der bestehenden Arbeitsbedingungen ist dabei 

anzustreben (vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften, 1989). Die Adaption der Inhalte 

der Luxemburger Deklaration in deutsches Recht erfolgt in verschiedenen Gesetzen. § 618 

Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch legt die Pflicht zu Schutzmaßnahmen seitens des AG fest. 

Arbeitsumfeld und Arbeitsorganisation sind so zu gestalten, dass das Leben und die Gesund-

heit der AN geschützt werden (vgl. § 618, Abs. 1; BGB). Der rechtliche Rahmen wird durch 

die DIN SPEC 91020:2012-07 erweitert. Die Norm wurde durch das Deutsche Institut für 

Normung im Jahr 2012 erlassen und konkretisiert das Vorgehen bezüglich des BGM durch 

einen Leitfaden und Maßnahmenkatalog. Dies soll es Unternehmen ermöglichen ihre Struk-

turen gesundheitsfördernd und leistungserhaltend auszurichten (vgl. DIN, kein Datum). Da-

raus resultierend ist eine Gliederung des BGMs in drei Handlungsfelder möglich. (vgl. Ab-

bildung 2) 

 

Abbildung 2: Bestandteile des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Arbeitsschutz
Betriebliche 

Gesundheitsförderung

Betriebliches 
Eingliederungsmanagement 
nach §167 Abs. 2 SGB IX
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Da es keine expliziten gesetzlichen Vorschriften zur Umsetzung und zum Aufbau des BGMs 

gibt, können die Bestandteile in der Praxis abweichen. Die arbeitsschutzrechtlichen Aspekte 

werden in Deutschland vorrangig durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt. Das 

Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) basiert auf §167 Abs. 2 SGB IX. Alle frei-

willigen Gesundheitsleistungen des Arbeitgebers (ggf. in Zusammenarbeit mit externen 

Dritten) zählen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung. Das BGM umfasst demnach ge-

setzlich vorgeschriebene sowie freiwillige Gesundheitsleistungen, die vom AG angeboten 

und durchgeführt werden (vgl. Grimmke, Semler, & Thau, 2015, S. 45). Diese Maßnahmen 

werden durch ein strategisches Management geplant und koordiniert. Diese Komponente ist 

dafür zuständig, dass die Einzelmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind und sich ergänzen 

(vgl. mediaforwork, 2015, S. 9 ff.). 

Da Gesundheit nicht als statisches Gebilde betrachtet werden kann und die Umwelt sich in 

einem stetigen Wandel befindet, muss das BGM auch fortlaufend an aktuelle Gegebenheiten 

angepasst werden. Es sollte präventive Maßnahmen unterschiedlicher Art beinhalten und 

sowohl die Verhaltens- als auch die Verhältnisprävention abdecken (vgl. mediaforwork, 

2015, S. 12). Optimalerweise decken die Angebote die drei Präventionsstufen Primär-, Se-

kundär- und Tertiärprävention ab. Dies ist von Relevanz, um ein ineinandergreifendes Sys-

tem zu implementieren, das möglichst alle AN einbezieht und anspricht. Nur auf diese Weise 

kann auf die individuellen Bedürfnisse der AN eingegangen werden (vgl. mediaforwork, 

2015, S. 17). Die Handlungsfelder (vgl. Abbildung 2) wirken in diesem Sinne unterstützend. 

Das BEM hingegen ist ein Angebot, welches wirksam wird, wenn Arbeitsunfähigkeit bereits 

aufgetreten ist. Es dient zur Überwindung dieser und ist ergo als tertiärpräventive Maßnahme 

einzustufen (vgl. § 167, Abs. 2, SGB IX). 

Es handelt sich dabei um ein in SGB IX gesetzlich vorgeschriebenes Präventionsverfahren, 

welches der AG verpflichtend durchführen muss. Dieses Verfahren dient Arbeitsunfähigkeit 

zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und Fehlzeiten zu verringern 

(vgl. Grimmke, Semler, & Thau, 2015, S. 43). Demnach erfüllt es den Zweck gesundheits-

förderliche Strukturen in einem Unternehmen zu schaffen bzw. zu unterstützen. Da diese in 

Unternehmen in der Praxis maßgeblich vom BGM bestimmt werden, ist die Implementie-

rung des BEM als Verfahren in das BGM naheliegend. Aufgrund des Fehlens festgelegter 

Standards ist die Einführung des BEM praktisch anderweitig möglich. Als Bestandteil des 

BGMs ist es von Relevanz, dass das BEM sich den systematischen und nachhaltigen Zielen 

des BGM unterordnet, diese ergänzt und nicht konträr zu ihnen wirkt. Das BEM ist nicht als 
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Einzelmaßnahme zu implementieren, sondern als eine Einheit einer komplexen Struktur 

(vgl. Uhle & Treier, 2015, S. 38). 

2.5. Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) verpflichtet AG ein BEM einzuführen. Es handelt 

sich bei dem BEM um eine mehrstufige Maßnahme, die vom AG angeboten und bei Zustim-

mung des AN mit ihm gemeinsam durchgeführt wird. 

2.5.1. Definition 

In der Literatur ist keine einheitliche Definition zu finden. Begründet werden kann dies u. a. 

damit, dass es sich um kein standardisiertes Verfahren handelt. Gemeinhin verweist die Li-

teratur auf das SGB IX. Der § 167 Prävention des SGB IX stellt die Norm, auf der das BEM 

beruht. Diese definiert die Begrifflichkeit des BEM. Es handelt sich um ein betriebliches 

Verfahren, welches unter bestimmten Umständen u. a. medizinische Maßnahmen beinhalten 

kann (vgl. Kothe, 2010, S. 375). 

2.5.2. Rechtliche Grundlagen 

Für die vorliegende Bachelorthesis ist primär der § 167, Abs. 2, SGB IX von Relevanz. (vgl. 

(3), S.XV) Die gesetzliche Verpflichtung des AG zum Anbieten und zur Durchführung des 

BEM besteht nicht nur gegenüber schwerbehinderten Arbeitnehmern. Konträr zum ersten 

Absatz des § 167 SGB IX bezieht sich der zweite Absatz auf alle AN. Dies ist trotz der 

Verankerung im SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung, 

dem Wortlaut explizit zu entnehmen. Sanktionen müssen AG derzeit nicht fürchten, sollte 

kein BEM durchgeführt werden. Das Gesetz zum BEM wurde im Zuge der Novellierung des 

SGB IX am 01.05.2004 als § 84 erlassen. Seitdem sind AG in der Pflicht, sich mit dem Erhalt 

der Beschäftigungsfähigkeit unabhängig von freiwilligen, gesundheitsförderlichen Maßnah-

men auseinander zu setzen. Seit dem 01.01.2018 gilt der neue Präventionsparagraph §167.  

Die Initiierung begründet sich vor allem in der zunehmenden Arbeitsverdichtung und dem 

demografischen Wandel (vgl. Berner, 2008, S. 1). „Beschäftigungsfähigkeit“ und „Beschäf-

tigungsfähigkeit erhalten“ ist aufgrund dieser Herausforderungen und des fortschreitenden 

Wandels am Arbeitsmarkt ein aktuelles Thema. § 167 Abs. 2 SGB IX bezieht sich im Wort-

laut nicht direkt auf die Beschäftigungsfähigkeit, sondern auf das antagonistische Wort Ar-

beitsunfähigkeit. Eine Begriffsdefinition von Arbeitsunfähigkeit wurde bereits vorgenom-

men. Dennoch soll die gesetzliche Grundlage der Vollständigkeit halber eingereiht werden, 

da diese einflussnehmend auf den § 167 Abs. 2 SGB IX ist. Der Gemeinsame 
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Bundesausschuss (G-BA) gab im Jahr 2014 eine Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie bekannt, in 

der erstmals Arbeitsunfähigkeit konkretisiert wurde. Die Änderungen traten am 24. Dezem-

ber 2016 in Kraft. Demnach liegt Arbeitsunfähigkeit dann vor, wenn ein AN aufgrund einer 

Krankheit nicht mehr oder nur unter Verschlechterung seines Gesundheitszustandes seiner 

Tätigkeit nachgehen kann. Resultierend aus einer arbeitnehmerorientierten Sichtweise liegt 

Arbeitsunfähigkeit auch dann vor, wenn eine Tätigkeit ausgeführt werden muss, die den der-

zeitigen Gesundheitszustand, der noch keine direkte Arbeitsunfähigkeit auslöst, dahinge-

hend verschlechtert (vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss, 2016) (vgl. (4), S.XVI). 

§ 2 Abs. 5 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie legt explizit fest, dass die Arbeitsunfähigkeit 

durch einen Arzt attestiert werden muss. Dies geschieht mittels einer Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung § 5 Abs. 1 (vgl. (4); S.XVI), welche dem AG ausgehändigt werden muss. AN 

sind nach § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes dazu verpflichtet, dem AG die Arbeitsunfä-

higkeit zu melden (vgl.(5); S.XVI) und ihn über die voraussichtliche Dauer zu informieren. 

Bei Überschreitung dieses Zeitraums muss eine Folgearbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 

Arzt attestiert und beim AG vorgelegt werden (vgl. Schmidt, 2014, S. 9). 

Das BEM hat darüber hinaus weitere arbeitsrechtliche Relevanz in Bezug auf den Kündi-

gungsschutz. Eine krankheitsbedingte Kündigung kann ohne ein vorab durchgeführtes BEM 

vom bAN angefochten werden. Maßgeblich ist dabei nicht allein die Durchführung, sondern 

das Angebot durch den AG. Eine Kündigung ohne ein solches ist somit sozialwidrig und 

unverhältnismäßig (vgl. Schmidt, 2014, S. 44). Ergo kann ein AG den Anspruch einer krank-

heitsbedingten Kündigung nur geltend machen, wenn er das Präventionsverfahren nach § 

167 Abs. 2 SGB IX, also das BEM, angeboten und bei Zustimmung durchgeführt hat (vgl. 

Fuhlrott & Mückl, 2014, S. 350). Die Beweislast obliegt bei dem AG. Er muss im Falle einer 

Kündigungsschutzklage darlegen, ob und inwieweit ein BEM durchgeführt wurde, und ob 

alle möglichen Maßnahmen zur Eingliederung und Weiterbeschäftigung ergriffen wurden. 

Im Umkehrschluss muss er beweisen, dass der bAN nicht mehr beschäftigt werden kann. 

Das BEM hat nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) keine for-

melle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krankheitsbedingte Kündigung. 

Für den Kündigungsschutz ebenfalls relevant ist die Freiwilligkeit zur Teilnahme an dem 

BEM-Verfahren. Lehnt der bAN dieses ab, kann er sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

darauf berufen, kein BEM-Verfahren erhalten zu haben. Direkte Konsequenzen hat die Ab-

lehnung eines BEM-Verfahrens nicht. Der bAN ist nicht in der Pflicht, Gründe für die Ab-

lehnung des BEM-Verfahrens zu liefern. 
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Der Präventionsparagraph tangiert folglich primär das direkte Verhältnis zwischen AN und 

AG. Das BEM wird als Verfahren auch durch andere Gesetze beeinflusst. Mittelbar und 

nachhaltig wirken unteranderem das Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015, das Bundesteil-

habegesetz und die Rechtsprechung des BAG auf die Umsetzung und Durchführung des 

BEM ein (vgl. DGB Bildungswerk Bund, 2018, S. 19). 

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz 

– PrävG) nimmt u. a. Änderungen an verschiedenen Sozialgesetzbüchern vor. §20b SBG V 

„Betriebliche Gesundheitsförderung“ bezieht sich auf Leistungen zur Gesundheitsförderung 

und Prävention in der Lebenswelt „Arbeit“. Demnach erhalten Unternehmen zunehmend 

Unterstützung durch Krankenkassen für den Aufbau einer gesundheitsförderlichen Unter-

nehmensstruktur (vgl.(6); S.XVI). Diese Kooperation kann sich positiv auf die Zusammen-

arbeit in Bezug auf Maßnahmen im BEM-Verfahren auswirken. 

Datenschutz 

Der Datenschutz gilt neben der Freiwilligkeit als eine der Grundvoraussetzungen des BEM. 

Dazu werden vom Gesetzgeber im § 167 Abs. 2 SGB IX keine näheren Angaben gemacht. 

Resultierend aus dem Wortlaut des Gesetzes muss der bAN über die Datenerhebung und –

verwendung informiert werden (vgl. (3)VI(2); S.XV). Für die Konkretisierung hinsichtlich 

der Art und des Umfangs der erworbenen Daten kann folgender Leitsatz herangezogen wer-

den: „Nur so viel wie unbedingt erforderlich, um ein zielführendes, der Gesundwerdung und 

Gesunderhaltung der Beschäftigten dienendes BEM durchführen zu können.“ (Wallmann, 

Wieland, & Beyer, 2017, S. 34) 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

legen den Umgang mit Daten fest. Seit dem 25. Mai 2018 findet die DSGVO und das neue 

BDSG Anwendung. Für den Datenschutz der sensiblen, personenbezogenen Gesundheits-

daten sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen in Betracht zu ziehen. Liegt eine Betriebsver-

einbarung vor, kann diese unter Umständen einen Hinweis geben und als Rechtsgrundlage 

eingestuft werden. Dabei sollte sich die Betriebsvereinbarung an den neuen Richtlinien der 

DSGVO orientieren. Insbesondere Art. 5, der Grundsätze für die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten festlegt, ist für das BEM von Bedeutung. Demnach müssen Datenerhebung 

und – verarbeitung, insbesondere der Gesundheitsdaten, folgenden Grundsätzen zugrunde 

liegen (vgl. (7); S.XVII; Art. 5, Abs. 1, DSGVO): 

• Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz 

• Zweckbindung 
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• Datenminimierung 

• Richtigkeit 

• Speicherbegrenzung 

• Integrität und Vertraulichkeit 

Dem AG obliegt die Rechenschaftspflicht bzgl. der Einhaltung dieser Grundsätze (vgl. (7); 

S.VI(7)XVII; Art. 5, Abs. 2, DSGVO). Explizit für das BEM bedeuten diese Grundsätze, 

dass der AG den bAN über die Verarbeitung und Verwendung der im BEM-Verfahren ge-

wonnenen Daten informieren muss und die Verwendung ausschließlich für das BEM-Ver-

fahren erfolgt. Des Weiteren sind die Daten sensibel zu behandeln und dürfen nicht ver-

fälscht werden. Der AG ist dazu angehalten nur ein für das BEM-Verfahren notwendige 

Minimum an Daten zu sammeln und diese nach einer bestimmten Frist zu löschen oder dem 

bAN auszuhändigen. Diese sollte in der Betriebsvereinbarung festgelegt werden und der 

Zielsetzung entsprechen. Die erworbenen Gesundheitsdaten sind in einer gesonderten BEM-

Akte aufzubewahren, welche getrennt von der Personalakte und mit eingeschränkter Zu-

gangsbefugnis aufbewahrt wird (vgl. (7); S.XVII). 

Die Datenverarbeitung wird unabhängig von einer Betriebsvereinbarung in der DSGVO ge-

regelt. Art. 6 Abs. 1 S.1c besagt, dass die Verarbeitung der Daten rechtmäßig ist, wenn sie 

der Erfüllung einer rechtlichen Pflicht dient. Da die Durchführung des BEM laut § 167 Abs. 

2 SGB IX für den AG verpflichtend ist, ist die Verwendung der Gesundheitsdaten legitim. 

Dies ist jedoch nur auf die zwingend für die Umsetzung des BEM-Verfahrens erforderlichen 

Daten zu beziehen. Die Zustimmung des bAN sichert den AG nach Art. 6 Abs. 1 S.1a 

DSGVO bei einem Informationsüberschuss ab. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung 

der personenbezogenen Daten muss im Beschäftigungsverhältnis schriftlich erfolgen (vgl. 

(8); S.XVII). Die Dokumentation dieser Daten wird in der Personalakte vorgenommen. Wei-

tere sind aus Gründen der Vertraulichkeit und Integrität in einer gesonderten BEM-Akte 

aufzubewahren. 

2.5.3. Motive und Zielsetzung 

Die Komplexität der Zielsetzung des BEM ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl kurz- 

als auch langfristige Ziele verfolgt werden. Als Hauptziel gilt der Gesundheitsschutz aller 

AN (vgl. Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 5). Es handelt sich um ein weitgefasstes 

Ziel, welches durch Einzelziele spezifiziert und messbar gemacht werden kann. Es ist 
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notwendig, um eine eindeutige Definition der Ziele vornehmen zu können, verschiedene 

Perspektiven und Zielebenen einzubeziehen. 

Das BEM als Gesamtprozess ist als tertiärpräventive Maßnahme zu kategorisieren. Im Ein-

zelnen kann nicht nur von präventiven Maßnahmen gesprochen werden, sondern müssen die 

Aspekte Rehabilitation und Integration gleichermaßen einbezogen werden (vgl. Berner, 

2008, S. 13) (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Zielsetzungsebenen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (Eigene Darstellung in Anlehnung 

an (Berner, 2008, S. 13)) 

Z
ie

ls
e
tz

u
n

g
 

Arbeitsunfähigkeit 

vorbeugen 

Arbeitsunfähigkeit 

überwinden 
Arbeitsplatz erhalten 

M
a

ß
n

a
h

m
en

 

Prävention Rehabilitation Integration 

B
ei

sp
ie

le
 

• Vermeidung von 

arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren 

• Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung 

• Filterung von 

Fehlbeanspruchungen 

• Ambulante oder 

stationäre 

Maßnahmen der 

medizinischen und 

beruflichen 

Rehabilitation 

• Stufenweise 

Wiedereingliederung 

(Hamburger Modell) 

• Arbeits- und 

Belastungserprobung 

• Veränderungen des 

Arbeitsumfeldes/der 

Arbeitsorganisation 

• Versetzung 

• Innerbetriebliche 

Qualifizierung 

 

Die erfolgreiche Wiedereingliederung des AN kann nur vollzogen werden, wenn Maßnah-

men der Verhältnis- und Verhaltensprävention angewandt werden. Der Fokus sollte auf der 

Verhältnisprävention liegen, da der AG die Hauptverantwortung für das BEM trägt und laut 

ArbSchG die Grundpflicht inne hat, die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 

der AN anzustreben (vgl. Bundesamt für Justiz, 2019). 

Der Wortlaut des Gesetzes richtet sich primär auf den Nutzen für den AN, da dieser im 

BEM-Verfahren im Mittelpunkt steht. Für den einzelnen bAN soll das BEM unterstützen, 

die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen sowie 

den Arbeitsplatz zu erhalten (vgl. (3); S. XV). Arbeitsunfähigkeit ist für einen AN nicht nur 

mit den krankheitsbedingten Leiden, sondern auch mit Druck und Zukunftsängsten 
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verbunden. Das BEM hilft nicht nur Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und nach Wiederein-

gliederung zu vermeiden, sondern verfolgt u. a. auch das Ziel dem AN Wertschätzung ent-

gegen zu bringen (vgl. Berner, 2008, S. 12). Die Sicherung des Arbeitsplatzes und Unter-

stützungsmaßnahmen seitens des AG tragen folglich zu einer Stabilisierung des Gesund-

heitszustandes auf physischer, psychischer und sozialer Ebene bei. 

Aus unternehmerischer Sicht stehen die Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit, Mo-

tivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter im Vordergrund. Dies spiegelt die Arbeitgeber-

perspektive wider. Durch die erfolgreiche Wiedereingliederung und in Kooperation mit den 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes, können krankheitsbedingte 

Ausfallzeiten gesenkt werden. „Kurzkrankenstände haben oft einen störenden Einfluss auf 

den Betriebsablauf und können hohe Folgekosten verursachen, dennoch sollten Maßnah-

men, die auf eine Senkung des Krankenstands abzielen, vorrangig bei Langzeiterkrankungen 

ansetzen, da hier die Hebelwirkung zur Kostenreduktion am höchsten ist.“ (Prümper, Reuter, 

& Jungkunz, 2015, S. 301) Demnach sinken die Kosten für diese Ausfälle (vgl. Wallmann, 

Wieland, & Beyer, 2017, S. 8). Zu diesen Kosten zählen u. a. neben den Entgeltfortzahlun-

gen, alle Kosten, die durch Einarbeitungsmaßnahmen anderer Mitarbeiter und ggf. Zusatz-

zahlungen entstehen. „Das ausfallende Arbeitspotenzial muss oftmals durch Überstunden 

ausgeglichen werden oder es müssen Leiharbeiter beschäftigt werden. Außerdem darf der 

organisatorische Aufwand nicht übersehen werden, den ein Ausfall mit sich bringt. Hierun-

ter fallen etwa das Umschreiben von Dienstplänen oder das Einarbeiten von Aushilfsperso-

nal. Überstunden führen zu einer zusätzlichen Beanspruchung des arbeitenden Personals, 

wodurch die Gefahr eines krankheitsbedingten Ausfalls dieser Mitarbeiter wegen Überlas-

tung ansteigt.“ (Schmola, 2014, S. 548) Ziel des BEM ist es weiterhin, eine transparente 

Systematik im Umgang mit erkrankten AN zu entwickeln (vgl. Wallmann, Wieland, & 

Beyer, 2017, S. 5). Das BEM dient dazu, das Unternehmenswissen zu erhalten und zeitgleich 

Einsparungen in der Personalbeschaffung und Einarbeitung zu ermöglichen. Eine Kündi-

gung würde dahingehend zu Kosten führen. Die Ziele und Motive aus der Arbeitgeberper-

spektive sind folglich ökonomischer Natur (vgl. Schmidt, 2014, S. 4f.). 

2.5.4. Beteiligte 

In das BEM-Verfahren werden verschiedene Akteure des Unternehmens einbezogen. Diese 

haben unterschiedliche Rechte und Pflichten im Rahmen des BEM und sind mit individuel-

len Aufgaben betraut (vgl. Berner, 2008, S. 7). Eine Unterscheidung hinsichtlich des Teil-

haberechts der Akteure ist möglich. Notwendigen Akteure, welche über ein originäres 
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Teilhaberecht verfügen, sind der AG und der bAN. Weitere Akteure können, müssen aber 

nicht, an dem BEM beteiligt werden und verfügen demzufolge nur über ein optionales Teil-

haberecht. Theoretisch können Betriebs- und Personalratsmitglieder auch Mitglieder des 

BEM-Teams sein. 

 Arbeitgeber 

Der AG ist dazu verpflichtet nach §167 Abs. 2 SGB IX das BEM anzubieten und ist zusätz-

lich für die Durchführung des Verfahrens zuständig. Das BEM fällt folglich in den Aufga-

benbereich des AG (vgl. Berner, 2008, S. 7). Er delegiert die Aufgabe des BEM an ein BEM-

Team. 

 Betroffener Arbeitnehmer 

Ohne die Zustimmung des bAN kann kein BEM-Verfahren durchgeführt werden. Im Ge-

gensatz zum AG ist der bAN nicht dazu verpflichtet auf das BEM einzugehen. Nach der 

Ablehnung des Verfahrens kann der bAN keine Berufung einlegen, dass seitens des AG kein 

BEM angeboten oder durchgeführt wurde. Das BEM-Verfahren endet mit der Ablehnung 

des AN. Für die erfolgreiche Umsetzung des BEM ist die Kooperation des Arbeitnehmers 

jedoch unabdingbar (vgl. Berner, 2008, S. 7). 

 Betriebliche Interessenvertretung 

Die betriebliche Interessenvertretung wird als Beteiligter von dem AG hinzugezogen. Sie 

übernimmt eine unterstützende Funktion und überwacht im Regelfall die Einhaltung der ge-

setzlichen Verpflichtungen des AG. Die Interessenvertretung kann von einem BEM-Verfah-

ren ausgeschlossen werden, wenn dies der ausdrückliche Wunsch des betroffenen Arbeit-

nehmers ist (vgl. Berner, 2008, S. 8). 

 Schwerbehindertenvertretung 

Sie übernimmt ähnliche Funktionen wie die Interessenvertretung und wird vom AG verbind-

lich hinzugezogen, wenn der bAN ein schwerbehinderter Mitarbeiter oder ein diesen gleich-

gestellter AN ist. (Berner, 2008, S. 8) Wie bei der betrieblichen Interessenvertretung hat der 

bAN das Recht, die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung abzulehnen (vgl. Wall-

mann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 40). 

 Externe Partner 

Externe Partner werden vom AG hinzugezogen und können das BEM-Verfahren je nach 

Zielsetzung in unterschiedlicher Hinsicht unterstützen. Demnach ist die Auswahl der 
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externen Unterstützung vom individuellen Einzelfall abhängig und fällt sowohl in der Art 

und im Umfang der Leistung unterschiedlich aus (vgl. Berner, 2008, S. 8f.). 

 Betriebsarzt 

„Zur Abklärung der gesundheitlichen Einschränkungen und der Leistungsfähigkeit des Mit-

arbeiters kann der betriebsärztliche Dienst hinzugezogen werden.“ In manchen Betrieben, 

insbesondere in KMU, wird auf Grund der Betriebsgröße kein explizites Team für das BEM-

Verfahren gebildet. In solchen Fällen kann der Betriebsarzt mit dieser Aufgabe betraut wer-

den (vgl. Berner, 2008, S. 8). In dieser Bachelorthesis wird nicht explizit auf die Durchfüh-

rung des BEM alleinig durch den Betriebsarzt eingegangen. 

2.6. Aktuelles zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement 

Das BEM wird seit 15 Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Rechtsprechung 

thematisiert. Nachfolgend soll ein kurzer Einblick gegeben werden. 

2.6.1. Rechtsprechung 

Zunächst werden Entscheidungen des BAG aufgegriffen und die Anwendung der rechtlichen 

Grundlagen auf dieser Ebene analysiert. Dies geschieht auf Basis verschiedener Entschei-

dungen des BAG. Das BAG hat in diesem Zusammenhang allgemeine Grundsätze aufge-

stellt, die bei einem BEM einzuhalten sind und konkretisiert dementsprechend die gesetzli-

che Grundlage, den § 167 Abs. SGB IX. In den vergangenen Jahren wurde das BEM in der 

ständigen Rechtsprechung unter verschiedenen Aspekten aufgegriffen. Am häufigsten hatte 

das BAG über die Wirksamkeit von krankheitsbedingten Kündigungen zu entscheiden, je-

doch auch über die Mitbestimmungsrechte bspw. des Betriebsrates oder inwieweit ein BEM 

bei verschiedenen Schichtmodellen zum Tragen kommt (vgl. Bundesarbeitsgericht, 2019). 

Im Rahmen der Entscheidungen über die Wirksamkeit von krankheitsbedingten ordentlichen 

oder außerordentlichen Kündigungen urteilt das BAG folgendermaßen: „Durch das BEM 

können ggf. mildere Mittel gegenüber dem Ausspruch einer Kündigung gefunden werden; 

das BEM selbst ist aber kein solches milderes Mittel gegenüber anderen Maßnahmen. 

(vgl. BAG 12. Juli 2007 - 2 AZR 716/06 - Rn. 41 mwN, BAGE 123, 234; aA wohl ohne 

Begründung LAG Köln 12. Dezember 2013 - 7 Sa 537/13 - zu II 1 b der Gründe).“ Dem-

nach ist die Durchführung eines BEM lediglich ein Mittel um Maßnahmen zu finden, die 

einer Kündigung entgegenwirken können. Krankenrückkehrgespräche sind nicht gleichzu-

setzen. Das BAG urteilt weiterhin: „Nach ständiger Rechtsprechung ist die Durchführung 

des BEM keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krankheitsbedingte 
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Kündigung. § 84 Abs. 2 SGB IX ist aber auch kein bloßer Programmsatz. Die Norm kon-

kretisiert vielmehr den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. (…) Das BEM ist auch im Fall einer 

Versetzung oder einer anderen Ausübung des Direktionsrechts, die (auch) auf gesundheitli-

che Gründe gestützt wird, keine formelle oder unmittelbare materielle Wirksamkeitsvoraus-

setzung für die Maßnahme.“ Die korrekte Durchführung eines BEMs gewährleistet folglich 

nicht die Rechtmäßigkeit einer krankheitsbedingten Kündigung (vgl. Weisungsrecht - 

Betriebliches Eingliederungsmanagement, 2017).  

2.6.2. Forschungsstand 

Um den aktuellen Stand der Forschung zu ermitteln, werden in dieser Bachelorthesis zwei 

Studien verwendet. Vergleichswerte werden aus nachfolgenden Studien bezogen: 

• Studie A: „Betriebliches Eingliederungsmanagement – Studie zur Umsetzung des 

Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach §84 Abs. 2 SGB IX“ handelt sich 

hierbei um eine empirische Studie (2008) 

• Studie B: „Projekt: RE-BEM“ („Unterstützende Ressourcen für das Betriebliche Ein-

gliederungsmanagement“) (2018) 

Der Auftraggeber der Studie A ist das BMAS. Die Studie wurde in Kooperation mit der 

Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vom 1. Oktober 2006 bis zum 

31. Oktober 2007 durchgeführt (vgl. Niehaus, Magin, Marsfeld, Vater, & Werkstetter, 2008). 

Studie B wurde vom Deutschen Gewerkschaftsbund durchgeführt und durch das BMAS ge-

fördert. Hierfür wurden Mittel des Ausgleichfonds genutzt. Das Projekt wurde über drei 

Jahre bearbeitet. Die Befragung erfolgte im Jahr 2016 (vgl. DGB Bildungswerk Bund, 

2018). Um den Stand der Forschung zu den jeweiligen Studienzeitpunkten zu erfassen, wer-

den der Forschungsbericht der Studie A und der Abschlussbericht sowie die Dokumentation 

der Ergebnisse der Studie B verwendet. In Studie B wird Bezug zur Studie A genommen, da 

in Studie B unter anderem die Methode der Sekundärforschung angewandt wird. Ergänzend  

wird der „iga. Report 24“ herangezogen: 

• Betriebliches Eingliederungsmanagement in Deutschland – Eine Bestandsaufnahme 

Das BEM wird nicht von allen AG angeboten (vgl. Knoche & Sochert, 2013). Trotz der 

gesetzlichen Verpflichtung zum BEM findet es nach 15 Jahren nicht in allen Unternehmen 

praktische Anwendung. Die Online-Befragung aus dem Jahr 2008 ergab, dass 48% der be-

fragten Unternehmen ein BEM implementiert haben. Die Zeitschriftenbefragung ergab 42% 

durchführende Unternehmen im gleichen Jahr (vgl. Niehaus, Magin, Marsfeld, Vater, & 
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Werkstetter, 2008, S. 33; 35). Die Durchführung des BEM ist in den letzten Jahren angestie-

gen. Denn im Vergleich gaben zehn Jahre später 77% der befragten Unternehmen an, ein 

BEM durchzuführen (vgl. Zumbeck, 2018, S. 15). Dennoch ist davon auszugehen, dass rund 

ein Viertel der Unternehmen in Deutschland trotz gesetzlicher Pflicht kein BEM anbieten. 

Die Einführung und Umsetzung werden durch verschiedene Strukturmerkmale beeinflusst. 

Die Unternehmensgröße, die Altersstruktur und der Anteil der Schwerbehinderten im Un-

ternehmen stehen in einem signifikanten Zusammenhang zum BEM. Die Unternehmens-

größe nimmt dabei bspw. Einfluss auf die Umsetzung (vgl. Niehaus, Magin, Marsfeld, Vater, 

& Werkstetter, 2008, S. 112). Rund 64% der Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 

und 21% der Unternehmen mit einer Beschäftigtenanzahl von 200 bis 500 Beschäftigten 

gaben an, ein BEM durchzuführen (vgl. ipeco Hamburg, 2018, S. 65). Im Vergleich dazu 

gaben zehn Jahre vorher 55% der Unternehmen mit über 250 Beschäftigten an, ein BEM 

durchzuführen (vgl. Niehaus, Magin, Marsfeld, Vater, & Werkstetter, 2008, S. 33). Zu bei-

den Zeitpunkten ist die Gruppe der BEM-Praktiker vorwiegend durch diese größeren Unter-

nehmen geprägt. Gleiches lässt sich auf die BEM-Planer übertragen. Studie B untersucht 

zudem inwieweit das Unternehmensalter einflussnehmend ist. Mit 76% gaben deutlich die 

meisten befragten Unternehmen an, die das BEM durchführen, seit mehr als 40 Jahren zu 

bestehen (vgl. ipeco Hamburg, 2018, S. 64). 

Größeren Unternehmen fällt die Durchführung und Implementierung des BEMs leichter als 

kleineren Unternehmen. „Verantwortlich für diese bessere Bewältigung sind die hier bereits 

vorhandenen Strukturen und Personalressourcen, die ein systematisches Umsetzen des BEM 

begünstigen.“ (Knoche & Sochert, 2013, S. 52) Ein BGM kann zur erfolgreichen Implemen-

tierung beitragen. 79,5% der Unternehmen, die BEM praktizieren, gaben an, ein BGM initi-

iert zu haben. Bei den BEM-Planern und denen, die kein BEM eingeführt haben oder ein-

führen wollen, liegt dieser Wert weit darunter (44,9%; 21,3%) (vgl. ipeco Hamburg, 2018, 

S. 68). 

In Betrieben mit einem ausreichenden Schwerbehindertenanteil wurde überproportional 

häufig auch das BEM etabliert (vgl. Zumbeck, 2018, S. 15). Zehn Jahre im Voraus sahen 

Experten keinen Zusammenhang zwischen dem Anteil der schwerbehinderten AN und Ein-

führung eines BEM (vgl. Niehaus, Magin, Marsfeld, Vater, & Werkstetter, 2008, S. 38). 

In den letzten zehn Jahren konnte sich das BEM in vielen Unternehmen etablieren. Aller-

dings praktizieren noch längst nicht alle Unternehmen das Verfahren. Vor allem kleine Un-

ternehmen haben das BEM noch nicht initiiert. Einer der Gründe dafür kann der 
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Verbesserungsbedarf hinsichtlich der konkreten Umsetzung sein (vgl. Knoche & Sochert, 

2013, S. 52). 

2.7. Forschungsfrage 

Die Implementierung eines BEM-Prozesses soll langfristig den Krankenstand eines Unter-

nehmens, vor allem die Ausfallzeiten durch Langzeiterkrankungen, senken. Die Ein- und 

Durchführung eines solchen Prozesses würde die Unternehmensstrukturen und das Handeln 

aller AN beeinflussen. Konkret würde eine bestimmte Arbeitnehmergruppe durch diese 

Strukturveränderung ein neues Aufgabenfeld bekommen, welches sich auf die gesamte Ar-

beitnehmerschaft auswirkt. Deswegen stellt sich bei der Umsetzung dieser Maßnahme fol-

gende Forschungsfrage: 

• Welche Aspekte muss ein Prozess zur Durchführung des Betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements in kleinen und mittleren Unternehmen enthalten? 

Ziel ist es, einen derartigen Prozess für die Durchführung von BEM-Verfahren zu erstellen 

und einen möglichen Handlungsleitfaden für die Implementierung in die Unternehmens-

strukturen von kleinen und mittleren Unternehmen auszuarbeiten. 
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3. Methodisches Vorgehen 

Um die Forschungsfrage zu beantworten wird eine systematische Literaturrecherche durch-

geführt und die Modellierung eines Prozesses auf fachlich-konzeptioneller und operativer 

Ebene vorgenommen. Die Arbeit wird auf Grundlage von Fachliteratur zu den Themen Pro-

zessmanagement und BEM verfasst. 

Eine empirische Datenerhebung erfolgt nicht. 

3.1. Systematische Literaturrecherche 

Vor dem Beginn der Recherche wurden zunächst ein explizites Forschungsziel und eine For-

schungsfrage formuliert. Darauf basierend wurde die Literaturrecherche durchgeführt. 

Es wurden primär die Ressourcen der Westsächsischen Hochschule genutzt. Gesucht wurde 

einschlägige Literatur in Form verschiedener Quellen. Bevorzugt werden Primär- und Se-

kundärquellen, jedoch finden auch Tertiärquellen Anwendung. Einbezogen wurde konzept-

bezogene (theoretische) und datenbezogene Literatur (vgl. Kleibel & Mayer, 2005, S. 11). 

Die Literatur wurde nach dem Sichten in einer Literaturdatenbank eingepflegt, sortiert und 

dem Forschungszweck dienlich bearbeitet. 

Um die Literatursuche zu strukturieren, wurden Kategorien bezüglich des Forschungsziels 

gebildet. Dies erfolgte in Anlehnung an die Methode der deduktiven und induktiven Kate-

gorienentwicklung nach MAYRING (vgl. Mayring, 2000) (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Kategorien für die Literaturrecherche nach der deduktiven und induktiven Kategorienentwicklung 

Hauptkategorien Unterkategorien 

Rechtliche Grundlagen zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement 

Gesetzliche Regelungen zu Fehlzeiten und BEM 

Datenschutz 

Aktuelle Rechtsprechung 

Prozess Betriebliches Eingliederungsma-

nagement 

Einführung BEM 

Durchführung BEM 

Beteiligte am BEM-Verfahren 

Zielsetzung des BEM-Verfahrens 

Kleine und mittlere Unternehmen Organisation in KMU 

Betriebliches Eingliederungsmanagement in KMU 

 

Um das Thema der Umsetzung von BEM-Verfahren umfassend zu analysieren, wird der 

zeitliche Rahmen so gewählt, dass die Umsetzungsstrategien seit Erlassung des Gesetzes 

2004 bewertet werden können. Dieser zeitliche Vergleich soll es ermöglichen, einen Prozess 
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für das BEM nach aktuellen Anforderungen zu erstellen. Die systematische Literaturrecher-

che erfolgte unter Einbezug von Ein- und Ausschlusskriterien (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche 

Einschlusskriterien 

Region Deutschland 

Sprache Deutsch 

Englisch 

Themenbezug Die Literatur wird den Unterkategorien zugeordnet 

Zeitraum Seit 2004 

Ausschlusskriterien 

Titel/Abstract Fehlende Relevanz ist erkennbar 

Zugangshürden Kein Zugang über die Westsächsische Hochschule, Universität Erfurt o-

der nicht frei verfügbar über Google 

 

Auf Basis der Kategorien wurden für die Literaturrecherche Suchbegriffe ausgewählt und 

Suchstrings gebildet (vgl. Tabelle 6; S. XIX). Die Recherche erfolgte vorrangig im Katalog 

der Hochschulbibliothek bzw. in Datenbanken, auf die die Westsächsische Hochschule 

Zwickau Zugriff hat. Um komplexe Forschungsprojekte ausfindig zu machen, wurden die 

Websites von Behörden mit einschlägiger Fachrichtung gesichtet. Die Rechtsprechung 

wurde unter Einbezug der elektronischen Fassungen der Entscheidungen des BAG analy-

siert. Um die Aktualität zu gewährleisten wurden die Online-Ressourcen seit dem Jahr 2014 

gesichtet. Es wurden ausschließlich Suchstrings in der deutschen Sprache verwendet. 

Die Suchergebnisse wurden notiert und auf Relevanz überprüft. Das Vorgehen wurde tabel-

larisch dokumentiert (vgl. Tabelle 7; S. XX). Abschließend wurde einschlägige Literatur in 

die Literaturdatenbank zu Weiterverarbeitung eingepflegt. Das genaue Vorgehen bei der Li-

teraturrecherche wird nachfolgend beschrieben. 

Die aktive Literaturrecherche erfolgte nach einer gemischten Methode, um eine möglichst 

umfassende Datenbasis zu erhalten. Im ersten Schritt wurden die Suchbegriffe in verschie-

denen Kombinationen für eine direkte Suche verwendet. Diese Methode wird als systemati-

sche bibliografische Suche bezeichnet. Nach der Recherche wird die Literatur beschafft und 

bearbeitet. In dieser Recherchephase wird vorwiegend allgemeine Literatur gesucht, um ei-

nen ersten Eindruck bzgl. der Thematik zu gewinnen (vgl. Kleibel & Mayer, 2005, S. 7). 
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Während der Bearbeitungsphase der ersten Literatur wird das „Schneeballsystem“ ange-

wandt (vgl. Franke, Klein, & Schüller-Zwierlein, 2010, S. 7). Diese Methode wird vorwärts- 

und rückwärtsgerichtet durchgeführt und dient dazu spezifischere und detailliertere Literatur 

mit einem möglichst engen Bezug zur Fragestellung ausfindig zu machen (vgl. Kleibel & 

Mayer, 2005, S. 7). 

Bei der vorwärts gerichteten Methode wird die Literatur der systematisch bibliografischen 

Suche hinsichtlich ihrer Quellen gesichtet. Zitierte Literatur wird auf ihre Relevanz für die 

Forschungsfrage überprüft und gegebenenfalls in die Literaturdatenbank aufgenommen und 

beschafft. Bei der rückwärtsgerichteten Methode werden Quellen gesucht, die Bezug auf die 

Literatur aus der systematisch bibliografischen Suche nehmen. Der Stand der Forschung aus 

mehreren Jahren kann auf diese Weise überblickt und einbezogen werden. Die Literaturda-

tenbank wurde nach Medientypen untergliedert, um eine Verarbeitung der Literatur hinsicht-

lich ihrer Bedeutung für die Bachelorthesis zu optimieren. 

Für die schriftliche Auswertung der Literatur wurden Exzerpts und Konspekts angefertigt. 

Diese Methoden eigenen sich um umfangreiches Material zu bearbeiten (vgl. Lehmann, 

2012, S. 113). Die Literatur der systematisch bibliografischen Methode wurde durch die 

Methode des Exzerpierens bearbeitet. Ziel war es spezielle Auszüge der einschlägigen Lite-

ratur zu notieren und für die Weiterverarbeitung vorzubereiten. Demzufolge wurden diese 

Werke auf ihre Kernaussagen überprüft und mit eigenen Gedankengängen und Hinweisen 

zur weiterführenden, zitierten Literatur versehen. Notizen erfolgten sowohl im Text als auch 

in separaten Dokumenten. Nach der Verschriftlichung wurde das entstandene Exzerpt so-

wohl für die Textverfassung als auch für die zweite Phase der Literaturrecherche genutzt. 

Literatur der zweiten Phase der Literaturrecherche wurde nicht schriftlich exzerpiert. Diese 

Literatur wurde gesichtet, relevante Passagen gekennzeichnet und das Werk mit einem Ver-

merk versehen, welche Aspekte behandelt werden. Da keine direkten Zitate, sondern ledig-

lich eine Zusammenfassung der Werke oder Teile der Werke festgehalten wurden, bezeich-

net man die dadurch entstandenen Dokumente als Konspekte (vgl. Lehmann, 2012, S. 113). 

Um mit den entstandenen Dokumenten arbeiten zu können, wurden Karteikartensysteme an-

gewandt, die der Strukturierung des Materials dienen und die Handhabung des Datenmate-

rials optimieren. Es wurde eine Verfasserkartei und eine Schlagwortkartei angelegt. Letztere 

wurde als Ergänzung genutzt. Um die Zuordnung zu gewährleisten, wurde die Dokumente 

und Karteikarten kongruent beschriftet (vgl. Pyerin, 2014, S. 83f.). 
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Die Basisliteratur bilden Werke, welche bei der systematisch bibliografischen Literatur-

recherche unter dem Suchstring „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ im Katalog der 

Hochschulbibliothek ausfindig gemacht wurden. Als Medientypen wurden zunächst nur Bü-

cher und E-Books ausgewählt, die seit dem Jahr 2004 zu dieser Thematik entstanden sind. 

Drei Bücher wurden aus den 13 Treffern des Bestandes der Hochschulbibliothek ausgewählt 

und exzerpiert:  

• Berner, F. (2008). Grundlagen des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach §84 

SGB IX. IGEL Verlag. 

• Richter, A., & Gels, R. (2017). Betriebliches Eingliederungsmanagement. Regensburg: 

Walhalla Fachverlag. 

• Schmidt, B. (2014). Gestaltung und Durchführung des BEM. München: Verlag C.H. 

Beck oHG. 

Aufgrund der hohen Trefferanzahl bei dem Suchstring „Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement“ ohne Filterung des Mediums wurde der Zeitraum von 2015 bis 2019 eingegrenzt. 

Folgende Literatur dieser Suche wurde für das Forschungsziel am relevantesten eingestuft:  

• Danigel, C. (2018). Mitbestimmungspraxis Betriebliches Eingliederungsmanagement - 

Ein Handlungsleitfaden. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. 

Unter zu Hilfenahme der Suchmaschine „Google“ konnten das Projekt „RE-BEM“ und eine 

„Studie zu Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB 

IX“ einbezogen und für den aktuellen Stand der Forschung verwendet werden. Beide Pro-

jekte wurden vom BMAS gefördert und wurden durch den Suchstring „Studie Betriebliches 

Eingliederungsmanagement“ ausfindig gemacht. Für die Bachelorthesis wurden folgende 

Dokumente der Studien genutzt: 

• Zumbeck, C. (2018). Projekt RE-BEM: Abschlussbericht. Düsseldorf. 

• ipeco Hamburg. (2018). Unterstützende Ressourcen für das Betriebliche Eingliederungs-

management (BEM) Abschlussbericht zur begleitenden Online-Umfrage 2016. In Pro-

jekt RE-BEM Dokumentation Die wissenschaftlichen Ergebnisse (S. 36-91). DGB Bil-

dungswerk Bund. Von http://www.re-bem.de/wp-content/uploads/2017/02/Dokumenta-

tion_Studie_RE-BEM.pdf abgerufen 
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• Niehaus, M., Magin, J., Marsfeld, B., Vater, G. E., & Werkstetter, E. (2008). Betriebli-

ches Eingliederungsmanagement Studie zur Umsetzung des Betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements nach §84 Abs. 2 SGB IX. Köln. 

Des Weiteren wurde mittels „Google“ eine weitere Handlungsempfehlung ausgemacht, wel-

che u. a. als Vergleichsliteratur in der Diskussion Anwendung findet: 

• Wallmann, P., Wieland, C., & Beyer, C. (2017). Handlungsempfehlungen zum Betrieb-

lichen Eingliederungsmanagement. Münster: Landwirtschaftsverlag Münster. 

Die benannte Literatur wurde exzerpiert und diente vordergründig als Grundlage für die 

zweite Phase der Literaturrecherche. Weitere Quellen wurden konspektiert. 

3.2. Prozessmodellierung 

Es wurde ein grafisches Prozessmodell auf fachlich-konzeptioneller und operativer Ebene 

erstellt. Als Dokumentationsart wurde das Flussdiagramm, auch Flow Chart genannt, ge-

wählt (vgl. Koch, 2015, S. 55). 

Es handelt sich hierbei um eine Methode, die weit verbreitet ist, obwohl sie zunächst nur als 

Hilfsmittel in der Programmierung Anwendung fand (vgl. Becker T. , 2018). Im ersten 

Schritt der Prozessmodellierung wurde das strategische Prozessmodell anhand der ausge-

werteten Literatur erarbeitet. Der Prozess wurde in Teilprozesse gegliedert. In tabellarischer 

Form erfolgte sowohl die Spezifizierung der einzelnen Prozessschritte als auch die Zuord-

nung der Beteiligten und möglichen Dokumente. Diese diente als Grundlage für die Erstel-

lung des Prozessmodells auf der Ebene des Workflow-Managements (vgl. Tabelle 8; S. 

XXII). 

Für das operative Prozessmodell wurde jeder Teilprozess „mit einem Rechteck und dem 

Prozessnamen in Objekt-Verb-Form dokumentiert. Die Ausgangsgröße wird als Informati-

onsfluss, also durch einen Pfeil, zum nächsten Teilprozess abgebildet. Dort ist der Informa-

tionsfluss die Eingangsgröße. Diese Art der Dokumentation wird für den gesamten Prozess 

fortgesetzt.“ Die Symbolik orientiert sich hierbei an den Symbolen des Programmablauf-

plans nach DIN 66001(DIN 1983) (vgl. Becker T. , 2018, S. 143f.). 

Der Prozess wurde im Hochformat visualisiert und die einzelnen Prozessschritte durch die 

Symbole (vgl. Tabelle 4) in chronologisch-zeitlicher Abfolge dargestellt. Aufträge bzw. 

Operationen und Entscheidungssituationen werden durch Flusslinien miteinander verbun-

den. Folgebeziehungen werden in Anlehnung an SCHULTE-ZURHAUSEN visualisiert 

(vgl. Abbildung 5; S. XXI). 
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Tabelle 4: Symbolik Flussdiagramm (eigene Darstellung in Anlehnung an "Symbole des Flussdiagramms" (Be-

cker T., 2018, S. 143)) 

Symbol Bezeichnung Beispiel 
 

Bearbeitung, Operation Auftrag erfassen 

 

Entscheidungssituation 
Wird das Produkt weiter spe-

zifiziert? 
 

Informationsfluss Auftrag 
 

Verweis  

 

Start/Ende  

 

Nummeriert wurden die Elemente des „Hauptpfades“. „Nebenpfade“, welche aus Oder-Ver-

zweigungen resultieren, wurden nicht nummeriert. Entscheidungsfragen, die eine Oder-Ver-

zweigung nach sich ziehen, wurden sowohl in „Haupt-“ als auch in „Nebenpfaden“ mit 

einehmen (vgl. Tabelle 8; S. XXII). Die Zuständigkeiten beziehen sich immer Symbole des 

„Hauptpfades“, sofern dieser mit Symbolen an dieser Position belegt ist. Sonst gelten die 

Verantwortlichkeiten für den „Nebenpfad“. Daraus resultierend wurde ein Prozessmodell 

erstellt, welches in seinen wesentlichen Grundzügen folgendem Beispielmodell entspricht. 

 

Abbildung 3: Beispielprozessmodell eines Flussdiagramms (entnommen aus Prozesse in Produktion und Supply 

Chain optimieren (Becker T. , 2018, S. 145)) 
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4. Ergebnisse 

4.1. Betriebliches Eingliederungsmanagement als Prozess 

Die Einführung des BEM als Prozess ist theoretisch möglich. Die Anwendung des BEM auf 

den Begriff Prozess wird in Tabelle 5 dargestellt. 

Tabelle 5: Anwendung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements auf den Begriff "Prozess" 

Begriffsdefinition Prozess Bezug zum BEM 

Unternehmensbezogenes 

Ziel 

Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung der Arbeitnehmer 

Mehrere Einzelschritte Gespräche und Maßnahmen 

Regelmäßige Durchfüh-

rung 

Bei jeder Langzeiterkrankung 

Arbeitsteilig Beteiligung verschiedener Akteure (z.B. BEM-Beauftragter, be-

troffener Arbeitnehmer, Betriebsarzt) 

Softwaresysteme/Ressour-

cennutzung 

Erfassung der Krankendaten; Unternehmensressourcen u.a. 

Input Informationen/Maßnahmen 

Output Gesundheitsförderung 

 

Das BEM erfüllt die Kriterien hinreichend. Ausgehend von der Bedeutung des Wortes „-

management“ muss das BEM als Prozess Teil der Unternehmenskultur werden. Im Rahmen 

dieser Bachelorthesis wurde der Prozess zur Durchführung des BEM in zwei Modellen er-

arbeitet. Es wurde ein Modell auf fachlich-konzeptioneller und operativer Ebene erstellt. Als 

Software wurde VISIO genutzt. Die Symbolik beruht auf den Basiselementen der BPMN 

(vgl. Freund & Rücker, 2017, S. 29). 

4.1.1. Strategisches Prozessmodell der Durchführungsphase 

Das strategische Prozessmodell umfasst acht Schritte bzw. Phasen und stellt die Durchfüh-

rung des BEM kompakt dar (vgl. Abbildung 4; S. 28). Ziel ist die vereinfachte Darstellung 

des BEM-Prozesses, die es dem Betrachter ermöglicht den Nutzen und die wesentlichen 

Schritte zur Zielerreichung zu eruieren (vgl. Freund & Rücker, 2017, S. 116). 

Die Kerninhalte der einzelnen Phasen des strategischen Prozessmodells sind Tabelle 9 

(S.XXIX)  zu entnehmen. 
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Abbildung 4: Strategisches Prozessmodell des Durchführungsprozesses des Betrieblichen Eingliederungsmanage-

ments (8-Phasen-Modell) 
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4.1.2. Operatives Prozessmodell der Durchführungsphase 

Das Prozessmodell mit allen einzelnen Prozessschritten wird als operatives Prozessmodell 

bezeichnet und orientiert sich am strategischen Prozessmodell. Der konkrete Zusammen-

hang beider Modelle wurde in der Tabelle 8 (vgl. S. XXII) dargelegt. Das operative Prozess-

modell wurde unter Einbezug der Grundsätze der ordnungsgemäßen Prozessmodellierung 

(GOM) erstellt (vgl. Koch, 2015, S. 49f.). 

Das BEM ist von Fall zu Fall unterschiedlich und erfordert einen Prozess, der dynamisch 

und individuell anpassbar ist. Im Vordergrund steht das Ergebnis. Das operative Prozessmo-

dell für die Durchführung des BEM umfasst 34 Prozessschritte, die an zwölf entscheidungs-

relevante Fragen gebunden sind. Diese Fragen ziehen zum Teil kausalbedingte Entschei-

dungsfragen nach sich, die fallspezifisch Anwendung finden. Der Prozess für die Durchfüh-

rung eines BEM-Verfahrens besteht aus mehreren Einzelschritten, die bei Auslösung des 

ersten Prozessschrittes „1. Feststellen das ein AN Auslösekriterium erfüllt“ nacheinander 

ablaufen. Bei der Beendigung des BEM-Verfahrens wird die Erfassung der Fehlzeiten regu-

lär wieder aufgenommen. Dies führt dazu, dass ein Kreislauf entsteht und ein erneutes BEM-

Verfahren mit dem AN durchgeführt werden muss, wenn Prozessschritt 1 ausgelöst wird. 

Das gesamte BEM-Verfahren ist mit seinen einzelnen Prozessschritten und Ergebnissen zu 

dokumentieren. Diese umfangreiche Dokumentation wurde nicht als konkreter Prozess-

schritt dargestellt. 

Der Prozess ist so gestaltet, dass der bAN zu jedem Zeitpunkt, also während und zwischen 

jedem Prozessschritt, das Verfahren beenden kann. Diese Option wurde nicht visualisiert. In 

diesem Fall würde immer ein Verweis auf den Prozessschritt „Ablehnung dokumentieren“ 

erfolgen und daraus resultierend auf den Prozessschritt „Beendigung des BEM-Verfahrens 

durch den bAN“. 

Es ist nicht von Relevanz in wie vielen Schritten, in welcher Zeit oder welchem Aufwand 

das Ergebnis erzielt wurde. Bedarfsorientierung steht im Vordergrund (vgl. Danigel, 2018, 

S. 8). Folglich sind die 34 Prozessschritte ein theoretischer Richtwert. In der Praxis werden 

fallspezifisch weniger oder mehr Prozessschritte angewandt. Dies resultiert zum Einen aus 

der Komplexität des Falls bzw. aus dem Mitwirkungsrecht des bAN. Der Prozess sieht des 

Weiteren vor, dass Prozessschritte unter bestimmten Umständen nochmals durchgeführt 

werden sollten. Bspw. der Verweis auf Frage 7, wenn die Frage 9 mit „nicht durchführbar“ 

bewertet werden muss. Aus solchen Alternativen ergibt sich, dass der Prozess „verlängert“ 
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wird. Die inhaltlichen Schritte werden dabei nicht verändert, sondern lediglich zum Teil oder 

gänzlich wiederholt. 

Das operative Prozessmodell enthält keine Angaben zur strukturellen Eingliederung in das 

Unternehmen oder über notwendige Voraussetzungen. Ergo handelt es sich um einen auto-

nomen Prozess. 

4.2. Anwendung in kleinen und mittleren Unternehmen 

Das BEM ist ein individuelles, an die betrieblichen Bedingungen angepasstes Verfahren. 

Die Einführung des Prozesses muss an die betriebliche Ausgangssituation angepasst sein 

und sollte in jedem Fall strukturiert erfolgen (vgl. Danigel, 2018, S. 8). Die individuellen 

Bedingungen spiegeln sich u. a. in der Ausgangslage des Unternehmens und den betriebli-

chen Strukturen sowie der Größe des Betriebes wider. Mit dem im Rahmen dieser Bache-

lorthesis zur Durchführung von BEM erstellte Prozess wird auf eine universelle Applizie-

rung abgezielt. Folglich beschränkt sich die mögliche Anwendung nicht auf eine bestimmte 

Branche bzw. Unternehmensgröße. Nachfolgend soll die konkrete Anwendbarkeit in KMU 

präzisiert werden. Zunächst wird auf die Implementierungsphase eingegangen. 

4.2.1. Implementierungsphase 

Die Implementierungsphase beschreibt die Integration des BEM in die Unternehmensstruk-

turen bzw. in die Unternehmenskultur. Folglich sind in dieser Phase zunächst die aktuellen 

Gegebenheiten und Bedingungen im Unternehmen zu analysieren. Die Nutzung der vorhan-

denen Ressourcen ist von Relevanz für eine effiziente Implementierung und spätere Umset-

zung des Prozesses. Darunter werden personelle und strukturelle Ressourcen verstanden. 

Unternehmen mit multidimensionalen Strukturen zeigen eine höhere Bereitschaft das BEM 

zu initialisieren. Zwischen der Ein- und Durchführung des BEM und dem Vorhandensein 

anderer betrieblicher Steuerungsinstrumente besteht ein Zusammenhang (vgl. Zumbeck, 

2018, S. 24). KMU weisen zumeist flache Hierarchien und einfache Strukturen auf. Die Im-

plementierung des BEM kann in einen bestehenden Managementbereich oder separat erfol-

gen. Auf Grund der Thematik ist eine Einbindung in das BGM naheliegend (vgl. ipeco 

Hamburg, 2018, S. 68). Da der Umsetzungsgrad des BGM mit der Unternehmensgröße an-

steigt und Kleinst- bzw. Kleinunternehmen über derartige Strukturen mitunter nicht verfü-

gen, ist aufgrund dessen die Implementierung eines eigenständigen BEM praktikabel (vgl. 

Zelfel, Alles, & Weber, 2011). 
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Da das BEM nach § 167 Abs. 2 SGB IX als Auslösekriterium auf die Dauer der Fehlzeiten 

verweist, sind Strukturen, Maßnahmen und Arbeitsweise des Fehlzeitenmanagements vor 

der Implementierung des BEM zu analysieren. Die Erfassung des Krankenstandes und der 

Fehlzeiten obliegt quantitativen und qualitativen Aspekten. Fehlzeiten sollten hinreichend 

und auf Mitarbeiterebene dokumentiert werden (vgl. Wipp, Aghamiri, & Kämmer, 2009, S. 

30 f.). Für das BEM sind ausschließlich krankheitsbedingte Fehlzeiten von Relevanz. Die 

systematische Fehlzeitenerfassung ist in KMU nicht standardisiert. Es ist davon auszugehen, 

dass etwa die Hälfte aller Unternehmen, welche unter 250 AN beschäftigten, über ein System 

der Fehlzeitenerfassung verfügen (vgl. Zelfel, Alles, & Weber, 2011, S. 515). Theoretisch 

stehen KMU verschiedene Software zur Erfassung zur Verfügung (z.B. Propass) (vgl. 

Software zur Planung und Erfassung von Arbeits- und Fehlzeiten, 2003). In welcher Form 

die Fehlzeitenerfassung erfolgt, ob software-gestützt oder -ungestützt, ist hinsichtlich des 

BEM irrelevant. Es kann mit den bestehenden Methoden gearbeitet werden, sofern eine per-

sonenspezifische Erfassung erfolgt. Andernfalls muss diese eingeführt werden.  

Des Weiteren sind die personellen Ressourcen zu überprüfen. Die Bildung eines Integrati-

onsteams ist in KMU aufgrund der Unternehmensgröße optional zu sehen. Eine konkrete 

Notwendigkeit besteht nicht. Umsetzbar ist die Beauftragung des Betriebsarztes bzw. der 

Fachkraft für Arbeitssicherheit mit dieser Aufgabe. DANIGEL prägt dahingehend den Be-

griff Disability Manager. Die Beauftragung eines externen Beraters ist ebenfalls möglich. 

(vgl. Danigel, 2018, S. 7; 12). In Kleinst- bzw. Kleinbetrieben sollte die Realisierbarkeit des 

BEM auf diese Weise angestrebt werden (vgl. Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 14). 

In mittleren Unternehmen, die sich ggf. für die Bildung eines Integrationsteams entscheiden, 

müssen AN ausgewählt werden, die den AG im BEM vertreten. Das Integrationsteam setzt 

sich in der Regel aus AN, Vertretern der Schwerbehindertenvertretung, Vertretern des Be-

triebsrates und ggf. dem Betriebsarzt zusammen. Die erste Aufgabe des Integrationsteams 

ist es, sich mit der gesetzlichen Grundlage § 167 Abs. 2 SGB IX vertraut zu machen (vgl. 

Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 55) und anschließend die internen Zuständigkeiten 

zu regeln (vgl. Danigel, 2018, S. 12). Neben den Strukturen muss den Teammitgliedern auch 

ihre neue Position und Aufgabe bewusst gemacht werden. Zusätzlich zur intrapersonellen 

Rollendefinition sollten Schulungen zum BEM absolviert werden (vgl. Stegmann, 2018, S. 

29). Art und Umfang der Schulungen werden nicht vorgegeben. Diese können betriebsintern 

oder durch externe Anbieter durchgeführt werden. In jedem Fall müssen den Verantwortli-

chen die Bedenken genommen werden, bei der Durchführung eines Verfahrens einen Fehler 
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zu machen. Unterstützend können Checklisten für das Integrationsteam oder dem Disability 

Manager bereitgestellt werden (vgl. Knoche & Sochert, 2013, S. 53).4 

Nachdem das BEM-Team sich in die Thematik eingearbeitet hat, beginnt die Öffentlich-

keitsarbeit über betriebsinterne Kommunikationskanäle. Verschiedene Medien, wie bspw. 

Flyer, Unternehmenszeitschrift, Intranet oder Rundmails bzw. gezielte Rundschreiben, oder 

Mitarbeiterversammlungen können zum Einsatz kommen. „Allen Beschäftigten muss die 

Sinnhaftigkeit des BEM-Verfahrens vermittelt werden. Die Beschäftigten müssen davon 

überzeugt werden, dass das BEM ihren ganz persönlichen (Gesundheits-)Interessen dient 

und nicht der Vorbereitung von personenbedingten Kündigungen wegen AU.“ (Wallmann, 

Wieland, & Beyer, 2017, S. 55f.) 

Nachdem die personellen Ressourcen für das BEM vorbereitet und die Unternehmensstruk-

turen angepasst wurden, kann mit der Durchführung des BEM begonnen werden. 

4.2.2. Durchführungsphase 

Die Durchführungsphase orientiert sich an dem im Rahmen dieser Arbeit erstellten BEM-

Prozess als strategisches Prozessmodell. Dieses dient als Handlungsrahmen, der Anpas-

sungsmöglichkeiten für den individuellen Einzelfall zulässt. Es handelt sich bei dem Prozess 

um einen Suchprozess, der durch Verlaufs- und Ergebnisoffenheit gekennzeichnet ist und 

durch § 167 Abs. 2 SGB IX reguliert wird (vgl. Berner, 2008, S. 13). 

Das BEM beruht u. a. auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit (vgl. Wallmann, Wieland, & 

Beyer, 2017, S. 40). Auf diesen Aspekt und die daraus resultierende Beteiligung des bAN 

wird in § 167 Abs. 2 S. 1 SGB IX ausdrücklich hingewiesen. Der betroffene Arbeitnehmer 

ist während seines gesamten BEM-Verfahrens mitwirkungsberechtigt. 

4.2.2.1. Identifikationsphase 

Im ersten Schritt des Prozesses erfolgt die Identifikation der AN, die für eine Wiedereinglie-

derung in Frage kommen. § 167 Abs. 2 SBG IX bezieht sich im Gegensatz zu § 167 Abs. 1 

SGB IX auf alle Arbeitnehmer und nicht nur auf schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte 

AN. Die Durchführung eines BEM-Verfahrens kann sowohl von Arbeitnehmerseite als auch 

von Arbeitgeberseite initiiert werden (vgl. Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 42). 

AN sind nach § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes dazu verpflichtet, dem AG die Arbeits-

unfähigkeit zu melden (vgl. (5); S. XVI). Laut § 167 Abs. 2 SGB IX sind Beschäftigte, die 

                                                 
4 4 Nachfolgend werden die Begriffe „BEM-Team“ und „Disability Manager“ unter dem Begriff „BEM-

Team“ für eine bessere Lesbarkeit zusammengefasst. 
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„innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsun-

fähig“ sind, für ein BEM-Verfahren in Betracht zu ziehen. Dies wird nachfolgend als Aus-

lösekriterium für ein BEM bezeichnet. Es handelt sich hierbei um die Sechs-Wochen-Frist, 

welche sich auf den Bezugszeitraum von zwölf Monaten bezieht. Diese Sechs-Wochen-Frist 

umfasst alle krankheitsbedingten Fehlzeiten, die eine Arbeitsunfähigkeit nach sich ziehen, 

ohne Unterscheidung ob diese durch die Erkrankung direkt oder durch eine mögliche Nach-

behandlung, wie exemplarisch eine Rehabilitationsmaßnahme, ausgelöst wurde. 

Die gesetzliche Regelung kann wie folgt interpretiert werden. Es reicht aus, die vertraglich 

festgelegte Mindestarbeitszeit einzubeziehen. Also die Tage, an denen der AN dem AG zur 

vertraglich vereinbarten Leistungserbringung zur Verfügung stehen muss. Den Unterneh-

men wird bei der Berechnung ein Handlungsspielraum zu teil. Einbezogen und addiert wer-

den müssen alle krankheitsbedingten Fehlzeiten, die in den letzten zwölf Monaten verzeich-

net wurden, ohne Unterscheidung nach Dauer, Art oder Ursache der Erkrankung. Es ist nicht 

von Relevanz, ob eine ärztliche Bescheinigung vorliegt. Das Auslösekriterium, die Sechs-

Wochen-Frist, umfasst ergo 42 Kalendertage. Bei einer Langzeiterkrankung über den ge-

samten Zeitraum setzt die Pflicht des AG zur Durchführung eines BEM mit dem 43. Kalen-

dertag ein (vgl. Schmidt, 2014, S. 9). Gleiches gilt, wenn ein AN 43 Tage aufgrund von 

Kurzzeiterkrankungen im Bezugszeitraum arbeitsunfähig war. 

Der Gesetzgeber gibt nicht vor, wie bei Kurzzeiterkrankungen oder Teilzeitbeschäftigten die 

Sechs-Wochen-Frist berechnet werden soll. BERNER bezieht sich bei der Berechnung auf 

die Anzahl der Arbeitstage in einer Woche, um für diverse Arbeitszeitmodelle eine gültige 

Regelung zu finden. Bei einer Fünf-Tage-Woche ist nach 30 Arbeitstagen, bei einer Vier-

Tage-Woche nach 24 Arbeitstagen, an denen ein AN arbeitsunfähig gemeldet ist, das BEM 

einzuleiten. Angaben, inwiefern sich Gleitzeiten oder Überstunden auf die Berechnung aus-

wirken, werden nicht gemacht. (vgl. Berner, 2008, S. 10) 

„Grundsätzlich ist bei der Berechnung auf die Intention des BEM abzustellen, ein Frühwarn-

system einzurichten, das präventive Maßnahmen einer Gefährdung des Arbeitsplatzes vor-

zieht.“ (Danigel, 2018, S. 7) Ergo sollte die Meldung eines potentiellen BEM-Kandidaten 

nicht erst bei der Auslösung der Sechs-Wochen-Frist erfolgen, sondern bereits zuvor. Da es 

sich beim BEM um eine gesundheitsförderliche Maßnahme bezieht, erscheint es im Sinne 

der AN, die Berechnung der Auslösefrist „BEM-freundlich“ durchzuführen. Demzufolge 

werden in die Berechnung alle Tage einbezogen, in denen der AN arbeitsunfähig gemeldet 

ist (vgl. Danigel, 2018, S. 7). 
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In dieser Bachelorthesis orientiert sich die Erfassung der potentiellen BEM-Kandidaten an 

der Berechnungsmethode von DANIGEL.  

Die Datenerfassung ist theoretisch täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise bzw. in 

jedem Zeitabstand möglich. In KMU wird zumeist nur eine Person mit der Erfassung beauf-

tragt. Diese sollte strukturiert und in regelmäßigen Abständen, bspw. monatlich bzw. min-

destens quartalsweise, erfolgen. Dies dient der Absicherung des AG, um den gesetzlich fest-

gelegten zeitlichen Rahmen nicht zu überschreiten und vereinfacht die Datensammlung und 

-verarbeitung. Die Datenerfassung kann durch Krankenkassen und Führungskräfte unter-

stützt werden (vgl. Beyer, Wallmann, & Wieland, 2017, S. 42). 

Die Sammlung und Verarbeitung der Daten, resultierend aus der arbeitnehmerspezifischen 

Zählung der krankheitsbedingten Ausfalltage, kann elektronisch, software-gestützt bzw. be-

triebsintern unter Einbezug von Excel oder mechanisch erfolgen. Welche Methode aus öko-

nomischer Perspektive nutzenbringend ist, muss individuell im Unternehmen analysiert wer-

den. Für das BEM ist es nicht von Relevanz, wie die Fehlzeitenerfassung abläuft, lediglich, 

dass sie durchgeführt wird. Der Mangel an Vorgaben diesbezüglich ermöglicht es allen Un-

ternehmen, ein BEM ohne derartige Zugangshürden einzuführen. 

Wenn ein AN das Auslösekriterium erfüllt, muss dieser an das BEM-Team gemeldet wer-

den. Dieser Schritt entfällt, wenn die Datensammlung und -verarbeitung der Arbeitsunfähig-

keitszeiten in den Aufgabenbereich des BEM-Teams integriert wurde. 

Der AG ist in der Pflicht ein BEM anzubieten und einzuleiten. Es liegt kein Initiativmonopol 

vor. Resultierenden daraus kann ein AN die Durchführung eines BEM in Anspruch nehmen. 

In diesem Fall kontaktiert der AN das BEM-Team und bittet um die Durchführung eines 

BEM-Verfahrens (vgl. Berner, 2008, S. 10). Die Phase der Kontaktaufnahme umfasst nach 

der Auslösung des BEM-Verfahrens durch den AN nicht alle Prozessschritte. 

Am Ende der Identifikationsphase wurden AN ausfindig gemacht, denen ein BEM-Verfah-

ren zusteht oder solche, die die Durchführung eines BEM-Verfahrens wünschen. Ihre Kon-

taktdaten wurden gegebenenfalls an das BEM-Team weitergeleitet. 

4.2.2.2. Phase der Kontaktaufnahme 

Ziele dieser Phase sind u. a. die erste Kontaktaufnahme mit dem bAN, die Signalisierung 

von Aufmerksamkeit an der Gesundheit des bAN, die Vermittlung von ersten Informationen 

bezüglich des BEM und die Schaffung einer Vertrauensbasis (vgl. Wallmann, Wieland, & 

Beyer, 2017, S. 43). Der AG ist zur Kontaktaufnahme verpflichtet. 
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Nach der Meldung des potentiellen BEM-Kandidaten an das BEM-Team bereitet dieses den 

Erstkontakt mit dem bAN vor (vgl. Berner, 2008, S. 7). Zunächst muss festgelegt werden, 

welche Kontaktform angewandt werden soll. Theoretisch ist der telefonische, persönliche 

und schriftliche Kontakt erdenklich. Der schriftliche Kontakt kann durch unterschiedliche 

Kommunikationskanäle spezifiziert werden. Bspw. ist die Korrespondenz via E-Mail, Fax 

oder Brief möglich (vgl. Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017). Beim BEM sollte die eher 

persönliche Beziehung, welche zwischen den AN und der Unternehmensleitung in KMU 

vorherrscht, aufgegriffen werden (vgl. Schröer, 2007, S. 7). Aufgrund der flachen Hierar-

chien und der Unternehmensgröße ist ein persönlicher Kontakt naheliegend. Dabei ist auf 

Diskretion zu achten (vgl. Danigel, 2018, S. 17). Während dieses Gespräches sollte der bAN 

erste Informationen bezüglich des BEM und die Möglichkeit für Rückfragen erhalten. Das 

Interesse an einer Beteiligung soll geweckt werden. Wenn der AN die Durchführung eines 

BEM-Verfahrens gefordert hat, entfällt diese Form des Erstkontaktes. 

Nach diesem Erstkontakt muss der bAN schriftlich alle Informationen erhalten. In diesem 

Schriftstück ist explizit auf den Datenschutz und die Freiwilligkeit zur Teilnahme hinzuwei-

sen (vgl. Richter & Gels, 2017, S. 93). In dem Zustimmungsformular, welches dem Erstan-

schreiben beiliegen sollte, kann der bAN der Durchführung eines BEM-Verfahrens zustim-

men oder dies ablehnen. „Für die Zustimmung des betroffenen Menschen zum BEM sollte 

eine angemessene Bedenkzeit gewährleistet werden.“ (Richter & Gels, 2017, S. 94) Dieser 

Zeitraum sollte 14 Tage umfassen. Die schriftliche Zu- bzw. Absage ist notwendig. „Eine 

pauschale Zustimmung des Beschäftigten zum BEM ist nicht ausreichend. Daher muss auch 

die Zustimmung des Betroffenen zu allen Einzelmaßnahmen im Verlauf des BEM gegeben 

sein, was ebenfalls unbedingt dokumentiert werden sollte.“ (Schmidt, 2014, S. 22) 

Das Zustimmungsformular enthält zudem die Informationen für die nächsten Prozess-

schritte. Es ist sowohl im Fall der Initiierung des BEM-Verfahrens durch den AG als auch 

durch den AN auszufüllen. Bei einer Zustimmung erhält der bAN die Möglichkeit, wenn 

mehrere AN das BEM-Team bilden, seinen direkten Ansprechpartner, den BEM-Beauftrag-

ten, auszuwählen. Dieser wird mit der Fallbearbeitung beauftragt. 

Der bAN wurde über seine Rechte aufgeklärt und die weiteren Beteiligten wurden festgelegt. 

Da bei dem BEM-Verfahren der Gesundheitszustand des bAN thematisiert wird, ist dieser 

befugt die Beteiligten auszuwählen. Diese können im Laufe des Prozesses variieren. Es be-

steht die Möglichkeit einen Vertreter der Interessenvertretung hinzuzuziehen. Schwerbehin-

derte oder ihnen gleichgestellte AN können zusätzlich einen Vertreter der Schwerbehinder-

tenvertretung als einen Beteiligten wählen. Der BEM-Beauftragte kontaktiert dann die 
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gewünschten Vertreter (vgl. Berner, 2008, S. 8). In KMU sind meist weniger Akteure betei-

ligt als in Großunternehmen (vgl. Danigel, 2018, S. 26). 

Eine Untersuchung durch den Betriebsarzt kann durch den AG nicht erzwungen werden. 

Sollte der bAN nicht freiwillig einer Untersuchung zustimmen, können gegebenenfalls Re-

gelungen oder Pflichten dem Tarifvertrag, dem Arbeitsvertrag oder der Betriebsvereinba-

rung entnommen werden. 

Für die Datensammlung bzw. -aufbewahrung gilt, dass alle Informationen aufbewahrt wer-

den müssen. Resultierend aus dem Inhalt des Dokuments wird in zwei Akten unterschieden. 

„Die Bestätigung der Teilnahme bzw. Ablehnung am BEM darf zusammen mit den anderen 

gesetzlich erforderlichen Daten (Feststellung der 6-Wochen-Frist, BEM-Angebot, Datum 

des Erstgesprächs) in der Personalakte abgeheftet werden.“ (Danigel, 2018, S. 17) Alle wei-

teren im BEM-Verfahren erworbenen Daten, bspw. Informationen über den Krankheitsver-

lauf des bAN, müssen in einer separaten Akte gelagert werden. Die BEM-Akte, wie sie 

nachfolgend bezeichnet wird, enthält alle vertraulichen, für das BEM-Verfahren relevante 

Dokumente und wird nach der Zustimmung des bAN zum BEM-Verfahren angelegt. Sie 

muss aus datenschutzrechtlichen Gründen unter Verschluss und nur für das BEM-Team bzw. 

nur für den fallspezifischen BEM-Beauftragten zugänglich sein. Die Einlagerung der BEM-

Akte in KMU ist bspw. beim Betriebsarzt möglich (vgl. Danigel, 2018, S. 29). 

Der letzte Prozessschritt der Phase der Kontaktaufnahme ist die Einladung zu einem Erstge-

spräch. Diese wird von dem BEM-Beauftragten an den bAN übersandt. Nach dessen schrift-

licher Einwilligung und Terminierung des Erstgesprächs werden alle ausgewählten Beteilig-

ten diesbezüglich informiert (vgl. Danigel, 2018, S. 43). 

Am Ende der Phase der Kontaktaufnahme ist der bAN über das BEM und dessen Ziele auf-

geklärt. Es wird der Termin für das Erstgespräch vereinbart, insofern der bAN Interesse an 

der Durchführung eines BEM-Verfahrens bekundet hat. Wurde der Vorschlag seitens des 

bAN abgelehnt, wird das BEM am Ende dieser Phase beendet. Beide Ereignisse werden 

schriftlich dokumentiert und in die Personalakte eingepflegt. 

4.2.2.3. Informationsphase 

Die Informationsphase dient dem Zweck, Informationen über den Gesundheitszustand des 

bAN zu erhalten. Dies umfasst Angaben über die Ursachen und Auswirkungen im betriebli-

chen Sinn, die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und welche Potentiale der bAN dem 

Unternehmen weiterhin zur Verfügung stellen kann. Des Weiteren ist es für den AG relevant 

in Erfahrung zu bringen, ob die Ursachen im Unternehmen liegen oder ob persönliche 
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Lebensumstände des bAN als Grund für den gesundheitlichen Zustand zu verzeichnen sind. 

Eventuell führt eine Kombination der beiden Lebenswelten zu der derzeitigen Situation. Der 

bAN ist nicht dazu verpflichtet, Angaben aus seinem privaten Umfeld oder zu seinem Ge-

sundheitszustand zu tätigen. Darüber hinaus ist der bAN in der Position, seine Wünsche und 

Lösungsideen einzubringen und zu erläutern, welche Rolle er zukünftig im Unternehmen 

einnehmen möchte. Die Phase dient weiterhin dazu, die Bindung zwischen dem Unterneh-

men und dem bAN zu festigen. Ziel ist es, eine Vertrauensbasis zu schaffen oder diese zu 

verbessern. Da in KMU zumeist bereits ein persönlicher Kontakt besteht und die Beschäf-

tigten sich untereinander kennen, wird in dieser Phase vordergründig der Standpunkt des 

bAN dargelegt und nicht die Person an sich vorgestellt (vgl. Danigel, 2015, S. 44). 

Die Informationsphase ist durch die Durchführung von Mitarbeitergesprächen gekennzeich-

net, in denen notwendige Informationen für das BEM-Verfahren gesammelt werden. An die-

sen Gesprächen sind alle durch den bAN festgelegten Akteure beteiligt.  

Zunächst wird das Erstgespräch geführt, welches in der voran gegangen Phase terminiert 

wurde. Dem BEM-Beauftragten kann ein Gesprächsleitfaden für dieses Erstgespräch zur 

Verfügung gestellt werden. Weiterhin muss der bAN durch den BEM-Beauftragten über die 

inhaltliche Zielstellung und den Zweck aufgeklärt werden. Von Relevanz ist außerdem der 

ausdrückliche Hinweis, dass die Auskunft über alle Informationen auf freiwilliger Basis er-

folgen und dass es im Ermessen des bAN liegt, inwieweit er seinen Gesundheitszustand 

preisgeben möchte (Schmidt, 2014, S. 19). Zusätzlich sollten die Perspektiven, Grenzen und 

der Ablauf sowie nachfolgende mögliche Schritte dargelegt und kommuniziert werden. Für 

nachfolgende Maßnahmen ist es von Relevanz die Bereitschaft zur Teilnahme und Mitwir-

kung nochmals zu erfassen. Dies kann formlos erfolgen. In die Datenerhebung, -verarbei-

tung, -nutzung und -speicherung für das BEM-Verfahren sollte schriftlich eingewilligt wer-

den. Ein erster Hinweis auf diese Punkte erfolgte bereits in der Phase der Kontaktaufnahme. 

Die schriftliche Einwilligung in eine eigens für das BEM-Verfahren erstellte Datenschutz-

vereinbarung, welche den AG absichert und schafft Vertrauen beim bAN (vgl. Schmidt, 

2014, S. 24). 

Diese Aspekte sind vor Beginn des Klärungsprozesses abzuarbeiten. Dieser beschreibt den 

Teil des Erstgesprächs bzw. der Informationsgespräche, in dem der bAN seinen Gesund-

heitszustand darlegen und eventuelle Ursachen oder Zusammenhänge mit dem Arbeitsum-

feld schildern kann (vgl. Schmidt, 2014, S. 20). Im Anschluss wird das Erstgespräch vom 

BEM-Beauftragten ausgewertet und aufgearbeitet. Er trifft die Entscheidung, ob genug Ma-

terial für das weitere Vorgehen vorhanden ist oder ob Informationsgespräche durchgeführt 
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werden müssen. Dem bAN wird die Optione eingeräumt zusätzliche Gespräche einzufor-

dern. Unter Umständen ist es zielführend, Informationen bezüglich des BEM-Falls von an-

deren Akteuren einzuholen. In diesem Fall sollte die Zustimmung des bAN eingeholt wer-

den. 

Die Informationsphase gilt als abgeschlossen, wenn der BEM-Bevollmächtigte den Infor-

mationsumfang so einstuft, dass das BEM-Verfahren erfolgreich weitergeführt werden kann. 

Der Kommunikationsbereitschaft des bAN muss einbezogen werden. Zum Abschluss dieser 

Phase wird der umfassende Informationsstand der beiden Hauptakteure, bAN und fallspezi-

fischer BEM-Beauftragter, dokumentiert. Des Weiteren muss in der Informationsphase die 

Einverständniserklärung seitens des bAN unterzeichnet werden (vgl. Danigel, 2018, S. 44). 

4.2.2.4. Phase der Situationsanalyse 

Die Phase der Situationsanalyse ist dadurch gekennzeichnet, dass alle BEM-relevanten In-

formationen zusammengetragen und ausgewertet werden. Primär umfasst sie die Durchfüh-

rung einer Arbeitsplatzanalyse und das Abgleichen der Fähigkeiten und Fertigkeiten des 

bAN mit dem Anforderungsprofil seiner Stelle. 

Zunächst werden die in den Gesprächen gewonnenen Informationen zu einem aktuellen Fä-

higkeitsprofil des bAN zusammengestellt (vgl. Danigel, 2018, S. 23). Diese Analyse sollte 

sowohl die Ressourcen als auch die Einschränkungen umfassen und aufzeigen. AG sind ge-

setzlich dazu verpflichtet, „Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Ar-

beit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern.“ (vgl. (9); S. 

XVIII; § 1, Abs. 1, ArbSchG) Laut § 5 des Arbeitsschutzgesetzes muss der AG eine Beur-

teilung der Arbeitsbedingungen durchführen. Dies ist für die Situationsanalyse des BEM-

Verfahrens von Notwendigkeit. 

Im zweiten Prozessschritt der Situationsanalyse muss die Gefährdungsbeurteilung für den 

Arbeitsplatz des bAN ausgewertet werden. Diese muss auf den direkten BEM-Fall ange-

wandt werden. Die Kooperation mit dem betriebsinternen Arbeits- und Gesundheitsschutz 

ist von Relevanz (vgl. Danigel, 2018, S. 21). Im Interesse der Fallspezifität sollten Arbeits-

platzbegehungen seitens des BEM-Teams durchgeführt werden. Der BEM-Beauftragte 

gleicht die gewonnenen Erkenntnisse mit den Angaben des bAN und der Gefährdungsbeur-

teilung ab. Folglich können tätigkeitsspezifische Anforderungen am Arbeitsplatz in die 

Überlegungen einbezogen werden und ermöglichen es, fallspezifische Rückschlüsse zu zie-

hen.  
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Mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung werden im nachfolgenden Prozessschritt die „Anfor-

derungen des Arbeitsplatzes erfasst und [unter Einbezug des Anforderungsprofils der Stel-

lenbeschreibung] mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten des BEM-Berechtigten abgegli-

chen.“ Für diese Analyse empfiehlt es sich, das Anforderungsprofil der Stellenausschreibung 

zu nutzen. Gegebenenfalls muss es ergänzt werden. Anhand dessen wird festgelegt, welche 

„fachlichen, sozialen, methodischen, geistigen, körperlichen (physischen) und psychischen 

Voraussetzungen“ der bAN zur Ausführung seiner Tätigkeit erfüllen muss. (Danigel, 2018, 

S. 23) Um den Anforderungen der Tätigkeit und des Arbeitsplatzes nachzukommen, müssen 

Ressourcen aufgewendet werden. Aufgabe eines AG ist es, seine AN effizient einzusetzen. 

Im Idealfall verfügt ein AN über genau die Mittel, um den Ansprüchen seines Arbeitsplatzes 

und seiner Tätigkeit nachzukommen. Die praktische Umsetzung wird durch verschiedene 

Einflussfaktoren geprägt. Die Auswahl der AN begründet sich immer auf eine Momentauf-

nahme. Die Ressource AN ist nicht statisch. Perspektivisch gesehen, müssen vom AG An-

passungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ein Abgleich des Anforderungs- und Fähig-

keitsprofils zeigt die genutzten und ungenutzten Potentiale auf. 

Zeitgleich dazu sollten die Ressourcen des Unternehmens überprüft werden, die der Wie-

dereingliederung des bAN zur Verfügung gestellt werden können (vgl. Wallmann, Wieland, 

& Beyer, 2017, S. 45). Es handelt sich hierbei zunächst um eine Auflistung aller möglichen 

Mittel und nicht um die konkrete Maßnahmenplanung seitens des AG. 

Die Phase der Situationsanalyse umfasst zusätzlich zu den einzelnen Beurteilungen und Res-

sourcenanalysen, die Prüfung der Perspektiven unter Einbezug der gewonnen Informatio-

nen. Für die anschließende Maßnahmenplanung müssen die komplexen Zusammenhänge 

zwischen den betrieblichen Ursachen, den Auswirkungen der Erkrankung, die einge-

schränkte Leistungsfähigkeit und die verbleibende und etwaig ungenutzte Potentiale des 

bAN ermittelt und dargestellt werden (vgl. Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 44). 

4.2.2.5. Phase der Maßnahmenplanung 

In der Phase der Maßnahmenplanung kooperieren die verschiedenen fallspezifischen Ak-

teure, um auf der Grundlage der Situationsanalyse Lösungsvorschläge zur Wiedereingliede-

rung des bAN zu ermitteln. In dieser Phase wird die konkrete Maßnahmenumsetzung ge-

plant. 

Im ersten Schritt der Maßnahmenplanung wird basierend auf den Ergebnissen der Situati-

onsanalyse überprüft, ob Maßnahmen möglich sind. Der AG sollte in dieser Hinsicht auf 

einen vorgefertigten Maßnahmenkatalog zurückgreifen, der sowohl betriebsinterne als auch 
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außerbetriebliche Maßnahmen zur Teilhabe umfasst. Der Maßnahmenkatalog wächst in der 

Praxis mit zunehmender Unternehmensgröße an. Dies ist personellen und materiellen Res-

sourcen geschuldet. In Anlehnung an DANIGEL könnte der unternehmensspezifische Maß-

nahmenkatalog u. a. folgende betriebsinterne Punkte umfassen:  

• Arbeitsplatzanpassungen (z.B. ergonomischer Arbeitsplatz) 

• Technische Neuerungen/Anpassungen der Ausstattung des Arbeitsplatzes 

• Arbeitszeit anpassen (ggf. Gleitzeit oder Reduzierung der Arbeitszeit) 

• Arbeitsbelastung anpassen 

• Qualifizierungsmaßnahmen (Organisation Umschulung/Fortbildung) 

• Beratungen zu Gesundheitsmaßnahmen in Kooperation mit BGM 

Außerbetriebliche Maßnahmen können bspw. Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 

sein (vgl. Danigel, 2018, S. 46). Diese Maßnahmen erfolgen im Regelfall in Kooperation 

mit Akteuren wie (vgl. Danigel, 2018, S. 45):  

• Integrationsämter/-fachdienste 

• Fachstellen/Träger des Schwerbehindertenrechts 

• Krankenkassen 

• Rentenversicherungsträger 

• Berufsgenossenschaften 

• Reha-Kliniken 

• Fachärzte 

Die Vorschläge erfolgen primär seitens des AG. Dieser sollte die vorhandenen Informatio-

nen zum Gesundheitszustand, sowie die Vorstellungen des bAN in seine Überlegungen ein-

beziehen. Eine Eingliederung an den bisherigen Arbeitsplatz sollte dabei angestrebt werden. 

Nachdem eine Liste an perspektivischen Maßnahmen zusammengestellt wurde, erfolgt die 

Einladung zum Maßnahmengespräch. Dem bAN werden Vorschläge präsentiert und mit ihm 

zusammen Maßnahmen für die Umsetzung ausgewählt. Der Einbezug des bAN spielt eine 

entscheidende Rolle für die erfolgreiche Umsetzung des BEM-Verfahrens. Ausschließlich 

der bAN ist in der Position darüber zu urteilen, welche der Maßnahmen letztendlich seiner 

Gesundheit dienen können. Die Überprüfung auf Umsetzbarkeit erfolgt anschließend. 
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Die durchzuführenden Maßnahmen werden dann in einem Maßnahmenplan festgeschrieben. 

Dabei ist darauf zu achten, dass dieser konkret formuliert wird. Die Maßnahmen sollten nach 

dem SMART-Prinzip erstellt werden und möglichst verschiedene Faktoren einbeziehen, die 

die Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Das SMART-Prinzip besagt, dass Ziele und Maßnahmen 

nach diversen Kriterien formuliert werden sollten (vgl. Motzel & Möller, 2017) (vgl. Abbil-

dung 6; S. XXXIV). Der Maßnahmenplan sollte primär Verhaltens- und sekundär Verhält-

nispräventive Maßnahmen umfassen (vgl. Bundesamt für Justiz, 2019). Bspw. ist eine Kom-

bination aus einer Arbeitsplatzanpassung durch neue Arbeitsmaterialien oder Ausstattung 

des Arbeitsplatzes sowie ein Krankenkassenkurs „Rückenschule“ möglich. 

Der endgültige Maßnahmenplan wird von allen Beteiligten unterzeichnet und gilt damit als 

verbindlich. Die Maßnahmen, die für die Umsetzung nicht ausgewählt wurden, jedoch the-

oretisch möglich wären, werden gesondert notiert und in die BEM-Akte abgeheftet. Für die 

Feinabstimmung der einzelnen Maßnahmen wird ein Fallmanager ernannt. Der „beauftragte 

Fallmanager koordiniert und kontrolliert die Umsetzung der Maßnahmen und erstattet den 

Beteiligten und dem Arbeitgeber Bericht zur weiteren Planung.“ (Danigel, 2018, S. 47) „Hat 

sich das kleinere Unternehmen bspw. für eine externe BEM-Beratung entschieden, sollte bei 

diesem Schritt darauf geachtet werden, dass eine gute Vernetzung mit den betrieblichen Akt-

euren bereits bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen gewährleistet ist. Nur so ist 

sichergestellt, dass spezielle betriebliche Gegebenheiten berücksichtigt werden.“ (Danigel, 

2018, S. 26)  

Ergebnis dieser Phase ist der unterschriebene, für alle verpflichtende Maßnahmenplan mit 

präventiven betriebsinternen und außerbetrieblichen Maßnahmen. Des Weiteren sind alle 

Beteiligten darüber informiert, inwieweit sie an der Umsetzung beteiligt und für welche ex-

pliziten Maßnahmen oder Maßnahmenschritte sie zuständig sind. Daraus folgend wird, 

gleichermaßen festgelegt, welche Ressourcen für die Umsetzung bereitgestellt werden müs-

sen. 

4.2.2.6. Phase der Maßnahmenumsetzung 

Die Durchführung dieser Phase orientiert sich an dem zuvor erstellten Maßnahmenplan. Ziel 

ist es, die Arbeitsunfähigkeit des bAN zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vor-

zubeugen. Der bAN soll wieder in das Unternehmen integriert werden (vgl. Danigel, 2018, 

S. 27). 

In der Phase der Umsetzung der Maßnahmen wird primär praktisch gearbeitet. Die konzep-

tionellen Arbeiten und theoretischen Planungen werden im Maßnahmengespräch 
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abgeschlossen. Der Umfang der Maßnahmenumsetzung ist fallspezifisch. Die beteiligten 

Akteure sind zu einer BEM-orientierten Arbeitsweise angehalten, charakterisiert durch eine 

faire und konstruktive Umsetzung nach Plan. Im Vordergrund steht der bAN, dessen Mit-

wirkung weiterhin in dieser praktisch-orientierten Phase notwendig ist. Regelmäßige Bege-

hungen des Fallmanagers und Feedbacks der einzelnen Beteiligten stellen die Umsetzung 

sicher. Weiterhin ist es Aufgabe des Fallmanagers die Fortschritte und Ergebnisse zu proto-

kollieren und ggf. Anpassungsmaßnahmen anzuordnen bzw. durchzuführen (vgl. Wallmann, 

Wieland, & Beyer, 2017, S. 47). 

Während der Durchführung der Maßnahmen sind alle Akteure dazu angehalten, ihr Handeln 

kritisch zu hinterfragen und hinsichtlich der Erfolgswirksamkeit zu prüfen. Bei auftretenden 

Problemen und Abweichungen muss der Fallmanager über diese in Kenntnis gesetzt werden. 

Als Hilfsmittel kann eine Checkliste zur Maßnahmenumsetzung genutzt werden. Diese 

sollte sich an dem fallspezifischen Maßnahmenplan orientieren und durch Protokolle ergänzt 

werden. Sie wird in die BEM-Akte eingepflegt. 

Das Ergebnis dieser Phase ist ein neustrukturierter, an die Bedürfnisse des bAN angepasster 

Arbeitsablauf. Dies beinhaltet u. a. das Arbeitsumfeld, die Arbeitsorganisation und gesund-

heitsförderliche Einzelmaßnahmen des BGM, die direkt auf die Genesung oder körperliche 

Unterstützung abzielen und nicht das konkrete Arbeitsumfeld beeinflussen. 

4.2.2.7. Auswertungsphase 

Primäres Ziel der Auswertungsphase ist es, das einzelne BEM-Verfahren spezifisch zu be-

werten. In die Einschätzung werden sowohl die Ergebnisse der Einzelmaßnahmen einbezo-

gen als auch das Gesamtergebnis. Dies lässt mögliche Rückschlüsse auf die Erfolgswirk-

samkeit der Einzelmaßnahmen am Gesamtprozess zu. 

An der Auswertung beteiligt sind der bAN, der BEM-Beauftragte, der Fallmanager, insofern 

dieser und der BEM-Beauftragte durch unterschiedliche Personen vertreten werden, eventu-

ell andere Akteure und der direkte Vorgesetzte des bAN. Die drei zuletzt Genannten sind 

optionale Gesprächsteilnehmer, über deren Teilnahme der bAN entscheidet. In diesem Mit-

arbeitergespräch werden die bereits abgeschlossenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirk-

samkeit bewertet. Eine Einschätzung des direkten Vorgesetzen bezüglich des Teamklimas 

und der Integration des bAN kann ergänzend hinzugezogen werden (vgl. Wallmann, Wie-

land, & Beyer, 2017, S. 48). 

Um den betriebsinternen BEM-Prozess fortlaufend zu optimieren, werden in dieser Phase 

Befragungen hinsichtlich der Wahrnehmung des derzeitigen BEM-Prozesses durchgeführt. 
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Für diese kommen der bAN, sein Vorgesetzter und eventuell direkte Kollegen des bAN in 

Frage. Bei der Auswertung muss weiterhin der bAN in den Fokus gestellt werden (vgl. Wall-

mann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 48). Der BEM-Prozess sollte basierend auf diesen Befra-

gungen und Auswertungen, unter Einbezug der während des BEM-Verfahrens erstellten Do-

kumente, optimiert werden. Für diesen Schritt ist es von Relevanz, dass die gesamte Maß-

nahme systematisch schriftlich festgehalten wurde. Dies ermöglicht es, den Prozess fortlau-

fend zu verbessern. 

4.2.2.8. Abschlussphase 

Das Abschlussgespräch ist die Hauptmaßnahme der letzten Phase des BEM-Prozesses. Das 

Ergebnis der Gesamtmaßnahme wird hier dokumentiert und das BEM-Verfahren abge-

schlossen. Das BEM-Verfahren gilt als beendet, wenn der Gesundheitszustand des bAN sich 

so stabilisiert, dass er unter die Sechs-Wochen-Frist fällt und/oder er dauerhaft gesundet, das 

Arbeitsverhältnis endet, keine weiteren Maßnahmen seitens des bAN gewünscht werden o-

der das Kontingent an Maßnahmen erschöpft ist. 

Das BEM-Verfahren gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn die Wiedereingliederung des 

bAN im Unternehmen durchgeführt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies an seinem 

ursprünglichen Arbeitsplatz möglich war oder eine betriebsinterne Versetzung durchgeführt 

wurde. Im nächsten Schritt werden die krankheitsbedingten Ausfallzeiten des AN erfasst. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines BEM-Verfahrens muss ein neues Verfahren initi-

iert werden, falls der AN erneut die Sechs-Wochen-Frist überschreitet. Bei diesem Verfah-

ren wird der gesamte Prozess von der Identifikationsphase bis einschließlich der Abschluss-

phase durchgeführt. 

Ein weiteres mögliches Ergebnis der Abschlussphase kann die nicht erfolgreiche Wieder-

eingliederung des bAN sein, mit der Option und dem Wunsch weitere Maßnahmen durch-

zuführen. In diesem Fall gilt das Verfahren nicht als beendet. Es liegt kein direkter Abschluss 

vor. Das laufende BEM-Verfahren wird fortgeführt. Es muss kein neues Verfahren initiiert 

werden. 
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5. Diskussion 

Die Diskussion der Datenerhebung und des methodischen Vorgehens erfolgt hinsichtlich des 

Praxisbezuges und der damit verbundenen Applikabilität.  

5.1. Diskussion des methodischen Vorgehens 

Die Datenerhebung basiert auf einer Literaturanalyse. Es wurden Sekundär- und Tertiärquel-

len genutzt, da der Zugang zu Primärquellen nicht gegeben war. Um Primärquellen nutzen 

zu können, wäre die Kooperation mit einem oder mehreren Unternehmen notwendig gewe-

sen. Die Bewertung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten erfolgt nur begrenzt und 

unter Einbezug anderer einschlägiger Literatur. 

Für die Recherche wurden primär die Ressourcen der Bibliothek der Westsächsischen Hoch-

schule Zwickau und „Google“ genutzt. Vor allem Internetquellen sind kritisch zu betrachten. 

Bei der Online-Recherche wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Quellen geachtet. Als 

repräsentative Quellen wurden u. a. die Website des BAG und des BMAS eingestuft. Die 

genutzten Studien wurden sowohl aufgrund der Förderung durch das BMAS herangezogen 

als auch aufgrund der umfangreichen Beschreibung des methodischen Vorgehens. 

Die systematisch bibliografische Literatursuche mit anschließender Exzerpierung ermög-

lichte es, einen umfassenden Überblick bezüglich der Thematik zu erhalten. Das Exzerpt, 

welches Notizen für die Recherche im zweiten Schritt enthält, erleichtert die Weiterverar-

beitung und grenzt die Kernaussagen konkret ab. Kritisch zu betrachten ist, dass nachfolgend 

nur mit dem erstellten Exzerpt gearbeitet wurde. Das Exzerpieren ist aufgrund der Informa-

tionsabgrenzung mit einem Informationsverlust verbunden. Thematische Ergänzungen, die 

in der Literatur der systematischen Literaturrecherche aufgegriffen werden, deren Relevanz 

möglicherweise erst nach der zweiten Phase der Literaturrecherche aufgezeigt wird, werden 

nicht in die nachfolgenden Überlegungen einbezogen. Vorteile dieser Methode der Daten-

verarbeitung ist die Zeitersparnis und der Fokus auf relevante Aspekte. Da Ergebnisse bzw. 

Kernaussagen komprimiert zur Verfügung stehen und folglich schneller kombiniert werden 

können, umgeht man das erneute Lesen der gesamten Werke und demzufolge auch der für 

die Forschungsfrage unwesentlichen Teile. Dies wird unterstützt durch die Karteikartensys-

teme. 

Die Bearbeitung der Literatur, welche mittels der „Schneeballmethode“ ausfindig gemacht 

wurde, erfolgte weniger detailliert. Aufgrund des zeitlichen Rahmens war eine Exzerpierung 

der gesamten Literatur nicht durchführbar. Das farbliche Kennzeichnen konkreter 
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Abschnitte bzw. Kernaussagen in dieser Literatur ermöglichte es, relevante Informationen 

für die eventuelle Weiterverarbeitung hervorzuheben. Kritisch zu betrachten ist jedoch, in-

wieweit diese Markierungen zu einem späteren Zeitpunkt ausfindig gemacht werden konn-

ten. Dies erfordert ein diffiziles Vorgehen, welches durch das Hinzufügen von Kommenta-

ren hinsichtlich des groben Inhalts oder Anmerkungen zu einem bestimmten Werk erleich-

tert werden soll. Dennoch ist ein Informationsverlust aufgrund dessen nicht auszuschließen. 

Dieser lässt sich u. a. darin begründen, dass vorwiegend Online-Ressourcen in Form von E-

Books genutzt wurden. Dies beeinträchtigt, die Überschaubarkeit hinsichtlich der Kenn-

zeichnungen im Gegensatz zu gedruckten Varianten. 

Die Anwendung der vorwärts- bzw. rückwärtsgerichteten Methode („Schneeballmethode“) 

der Literaturrecherche nach Entwicklung verschiedener Kategorien stellt die Zusammenstel-

lung einer umfassenden Literaturdatenbank unter zeitlichen Aspekten sicher. Als zeitlicher 

Rahmen wurden die letzten 15 Jahre gewählt. Dieser wurde während der Literaturrecherche 

angepasst und lediglich in der systematisch bibliografischen Literaturrecherche angewandt. 

Methodisch kritisch zu betrachten sind die Veränderung der Einschlusskriterien. Für die Er-

stellung eines Prozesses nach aktuellen Maßstäben ist diese Anpassung notwendig. Die kri-

tischen Bewertungen in einzelnen Artikeln ermöglichen den Einbezug älterer Literatur, in-

sofern diese beim Lesen und Bearbeiten hinsichtlich der Forschungsfrage zielführend er-

schien. 

Eine Umfrage in Bezug auf die Thematik hätte die Kooperationsbereitschaft mehrerer Un-

ternehmen erfordert. Dieser Zugang war jedoch nicht gegeben bzw. war eine derartige Um-

frage nicht notwendig, da in den vergangenen Jahren von dem BMAS Studien dieser Grö-

ßenordnung durchgeführt wurden. Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wäre für 

den praktischen Anwendungsbezug positiv gewesen. Des Weiteren hätte die Adaptierbarkeit 

bewertet werden können. Es wurde dennoch für die Methode der Literaturrecherche verwen-

det, da umfassende Studien für die Erstellung eines universell einsetzbaren Durchführungs-

prozess zur Verfügung stehen und das Forschungsziel auf diese Weise erreicht werden 

konnte. Die Kooperation mit einem Unternehmen hätte sich auf die universelle Anwendbar-

keit des Prozesses ausgewirkt. 

5.2. Diskussion der Ergebnisse 

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt im Hinblick auf die Applikabilität des Prozesses unter 

Einbezug seiner Zielsetzung. Bewertet und kritisch betrachtet werden die Prozessmodelle 

und die Anwendung derer auf KMU. 



Diskussion     46 

 

 

5.2.1. Diskussion der Prozessmodelle 

Im Rahmen dieser Bachelorthesis wurde der Prozess zur Durchführung des BEM in zwei 

Modellen erarbeitet und dargestellt. Es wurde ein strategisches Prozessmodell und ein ope-

ratives Prozessmodell mittels visualisiert. 

Das strategische Prozessmodell enthält lediglich die einzelnen Prozessphasen. Da es sich um 

eine vereinfachte Darstellung handelt, kann dies als hinreichend eingestuft werden. Anhand 

dieses Modells ist es jedoch nicht möglich, die inhaltliche Zielsetzung des BEM-Verfahrens 

zu erfassen. Dies ist auf die Benennung der Phasen zurückzuführen und negativ zu bewerten. 

Ausgehend davon, dass AG sich aufgrund der rechtlichen Relevanz mit der Zielsetzung des 

BEM auseinandergesetzt haben, ist die Benennung der Phasen ausreichend spezifiziert. Die 

Verknüpfung des operativen und strategischen Prozessmodells in tabellarischer Form er-

möglicht es, die einzelnen Prozessschritte den Phasen zuzuordnen. 

Für das operative Prozessmodell wurden die Symbole des Programmablaufplans nach DIN 

66001 (DIN 1983) verwendet. Die Symbolik der Basiselemente der „Business Process Mo-

del and Notation“ (BPMN) orientiert sich an diesen Vorgaben (vgl. Freund & Rücker, 2017, 

S. 29). Das Informationstechnikzentrums des Bundes veröffentlicht in regelmäßigen Abstän-

den eine standardisierte Version der Symbolik und geht mit der für diese Bachelorthesis 

verwendeten konform (vgl. Koch, 2015, S. 52). Dies wirkt sich positiv auf die Adaptierbar-

keit und das allgemeine Verständnis aus. Kleine Veränderungen oder Auslassungen bei den 

einzelnen Zeichen nehmen keinen Einfluss auf die Verständlichkeit. 

Kritisch zu betrachten ist, dass beim operativen Prozessmodell die Datenfluss- bzw. Doku-

mentenebene nicht visualisiert wurde. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde aufgrund 

der Komplexität der Gesamtdarstellung darauf verzichtet. Für die Verwendung des Modells 

bedeutet dies keinen Nachteil, da die Dokumentenebene der tabellarischen Form entnommen 

werden kann und lediglich optional zu bewerten ist. Des Weiteren ist die Nummerierung zu 

betrachten. In der Fachliteratur wird nicht explizit auf die Notwendigkeit der Nummerierung 

eingegangen. Es wurde bei diesem Prozessmodell lediglich der Hauptpfad nummeriert, um 

den Prozess trotz seiner Verweise übersichtlich darzustellen. Aufgrund der zeitlich-chrono-

logisch-korrekten Syntax des Prozessmodells ist die logische Konsistenz dennoch gegeben. 

Eine Nummerierung der „Nebenpfade“ ist nicht notwendig und würde Verwirrungen nach 

sich ziehen, da sich in der Fachliteratur keine einheitliche Vorgehensweise dahingehend 

etabliert hat. 
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Die GOM wurden einbezogen. Der Grundsatz der Richtigkeit wurde dabei erfüllt, da der 

Prozess keine groben Fehler enthält. Inwieweit die Realwelt widergespiegelt wird, kann 

nicht bewertet werden. Im nächsten Forschungsschritt muss ein konkreter Bezug zu Unter-

nehmen hergestellt werden. 

Alle für den BEM-Verfahren relevanten Prozessschritte wurden in dem operativen Prozess-

modell dargestellt. Zwei Aspekte der Durchführung wurden dabei vernachlässigt. Zum einen 

die fortlaufende Dokumentation des BEM-Verfahrens und zum anderen die Möglichkeit des 

Ausstiegs des betroffenen Arbeitnehmers aus dem BEM-Verfahren. 

In Anlehnung an den Grundsatz der Korrektheit muss auf diese Auslassungen eingegangen 

werden. Da es sich bei der Dokumentation nicht um autarken Prozessschritt handelt, sondern 

dieser immer in Zusammenhang mit einem anderen Prozessschritt auftritt, könnte immer 

„und Dokumentation“ ergänzt werden oder nachfolgend ein separater Prozessschritt „Doku-

mentation“ erfolgen. Darauf wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Irritierend 

kann des Weiteren sein, dass nach einigen Prozessschritten, welche zumeist die Ablehnung 

oder die erfolglose Beendigung des BEM-Verfahrens verzeichnen, ein expliziter Prozess-

schritt „Dokumentation“ erfolgt. Dies ist negativ zu bewerten, da Konfusionen bezüglich 

des Umfangs der Dokumentation auftreten können. Ein konkreter Hinweis diesbezüglich der 

fortlaufenden Dokumentation muss daher zusätzlich vermerkt werden, um die inhaltliche 

Korrektheit zu gewährleisten und die Übersichtlichkeit zu erhalten. 

Ebenso enthält der Prozess keine genauen Angaben, welche Informationen in welcher Akte 

dokumentiert werden müssen. Dies tangiert den Aspekt der Vollständigkeit. 

Die Auslassung der Visualisierung der Ausstiegsoption seitens des bAN begründet sich zum 

Einen darin, dass von einem Ausstieg während des BEM-Verfahrens nicht explizit ausge-

gangen wird. An Ereignisse, die einen Ausstieg als direkte Option beinhalten, schließt ein 

Prozesspfad an, der zu dem Prozessschritt „Ablehnung dokumentieren“ führt. Zum anderen 

wurde auf die Visualisierung der Ausstiegsoption aus Gründen der Übersichtlichkeit ver-

zichtet, da der bAN jederzeit das Verfahren abbrechen könnte. Ein konkreter Hinweis darauf 

und auf die daraus resultierende Pflicht zur Dokumentation muss zusätzlich zum Prozess 

vermerkt werden, um die inhaltliche Korrektheit zu gewährleisten und dennoch die Über-

sichtlichkeit zu erhalten. 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wird erfüllt, da der Prozess in verschiedenen Unter-

nehmen und auf verschiedene arbeitnehmerspezifische Situationen individuell angewandt 
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werden kann. Die Klarheit ist durch die Visualisierung mit der Software Visio, den einheit-

lichen Aufbau und konsequente Verwendung der Symbolik gewährleistet. 

Da der Prozess nicht in Kooperation mit einem Unternehmen und auch kein Vergleichspro-

zess erstellt wurde, kann die Vergleichbarkeit des Prozesses nicht bewertet werden. Die An-

wendung in Unternehmen ist möglich Jedoch müssen ggf. Anpassungen vorgenommen wer-

den, um den Grundsatz der Vergleichbarkeit in dem jeweiligen Unternehmen zu erfüllen. 

Eine Bewertung hinsichtlich des systematischen Aufbaus kann nicht vorgenommen werden. 

Nachfolgend werden einige Prozessschritte kritisch betrachtet. Prozessschritt 4 „Kontakt-

aufnahme und erste Informationsübermittlung bzgl. BEM“ wurde als Aktivität bzw. Hand-

lungsfeld gekennzeichnet. Ein Entscheidungsfeld wäre ebenfalls möglich gewesen, da die 

Kontaktaufnahme nicht erfolgreich sein muss. Es wurde sich jedoch für das Handlungsfeld 

entschieden, da davon ausgegangen wird, dass in einem Unternehmen jeder AN erreichbar 

ist. Des Weiteren ist Prozessschritt 5 „Schriftliche Informationsübermittlung“ auch Ableh-

nung des BEM durch den bAN zwingend notwendig. Eine Informationsübermittlung findet 

ergo in jedem Falle statt. 

Aus Frage 4 „Betriebsärztliche Einschätzung vorhanden?“ resultieren zwei Prozesspfade. 

Kritisch zu betrachten ist an dieser Stelle des Prozesses, dass laut Prozessmodell nur AN, 

die noch keine betriebsärztliche Einschätzung erhalten haben, den Betriebsarzt zu diesem 

Zeitpunkt aufsuchen sollen bzw. dürfen. Dies ist nicht korrekt, da der AN kann freiwillig 

und ohne darauf hingewiesen zu werden, den Betriebsarzt aufsuchen kann und  dennoch die 

Einladung zum Erstgespräch erhält. Für das BEM-Verfahren sollte in jedem Fall die aktu-

ellste betriebsärztliche Einschätzung verwendet werden. 

Der bAN kann die Einladung zum Auswertungsgespräch ablehnen. An dieser Stelle erfolgt 

ein Verweis auf Schritt „Ablehnung dokumentieren“ und daraus folgend „Beendigung des 

BEM-Verfahrens durch bAN“. Dies ist theoretisch korrekt, jedoch impliziert die Beendi-

gung des BEM-Verfahrens durch den bAM, dass das BEM-Verfahren nicht erfolgreich war. 

Da die Maßnahmen bereits durchgeführt wurden und lediglich die Auswertung der Gesamt-

maßnahme aussteht, kann das BEM-Verfahren dennoch wirksam gewesen sein. 

5.2.2. Diskussion der Anwendung in kleinen und mittleren Unternehmen 

Die Applikabilität des Durchführungsprozesses ist sowohl auf strategischer als auch auf ope-

rativer Ebene gegeben. Die Anwendung in dieser Bachelorthesis orientiert sich vordergrün-

dig an dem strategischen Prozessmodell, da die konkrete Anwendung des operativen 
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Prozessmodells nur fallspezifisch erfolgen kann. Der praktische Bezug wurde beim metho-

dischen Vorgehen analysiert. Für die Anwendung in KMU muss beachtet werden, dass kei-

neswegs „Konzepte der Großunternehmen übernommen werden“ können (vgl. Schauf, 

2009, S. 27). Da es sich um einen Prozess handelt, der nicht auf bestimmte Strukturen aus-

gerichtet wurde, ist er für alle Unternehmensgrößen anwendbar. Eine Anwendung in ver-

schiedenen KMU bzw. Unternehmen jeder Größe sollte gekoppelt an eine Umfrage durch-

geführt werden. In dieser Umfrage können bspw. Implementierungshürden bzw. Komplika-

tionen bei der Durchführung evaluiert werden. 

Für den erstellten Prozess muss eine Weiterbildung einer vorab ausgewählten Arbeitneh-

mergruppe erfolgen. Art und Umfang der Schulungen und Einweisungen werden durch den 

Prozess nicht hinreichend beschrieben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch Gesetze 

keine expliziten Vorschriften vorliegen und die Universalität gewährleistet bleiben soll. Die 

Vernachlässigung dieser Konkretisierung führt zu einem höheren Arbeitsaufwand für die 

Unternehmen, ermöglicht es aber die Implementierung an ihre finanziellen Ressourcen an-

zupassen. Eine Einschränkung diesbezüglich könnte dazu führen, dass KMU, welche zu-

meist über geringere finanzielle Ressourcen verfügen im Vergleich zu Großunternehmen 

und somit exterene Berater nicht dauerhaft beschäftigten können, von der Einführung des 

BEMs aus diesem Grund absehen (vgl. Schauf, 2009, S. 26). 

Die Implementierungsphase ist gekennzeichnet durch Vorbereitung der Humanressourcen 

und Anpassung der Unternehmensstrukturen. Eine Nutzung von bereits vorhandener Res-

sourcen in personellen, materiellen und strukturellen Aspekten steigert die Effizienz. Des 

Weiteren wird auf diese Weise die Vereinbarkeit des neuen Prozesses mit den existierenden 

Strukturen gewährleistet. Der Prozess ermöglicht es, ohne externe Experten die Implemen-

tierung zu vollziehen. Dies ist mit einer Kostenersparnis verbunden. Positiv wirkt sich zu-

dem die Erfahrung der betriebsinternen Experten bezüglich der Unternehmensstrukturen, 

Abläufe und Hierarchien aus. Dies führt zu einer Zeitersparnis, da sich der externe Experte 

mit diesem Gegebenheiten zunächst vertraut machen müsste. Negativ zu bewerten, ist der 

Mehraufwand für die betriebsinternen Experten. Vorteilhaft ist aus dem Grund der Exper-

tiesennutzung auch die etwaige Angliederung an das BGM einzuschätzen. Die personenspe-

zifische Erfassung ist aufgrund der Zielsetzung des § 167 Abs. 2 SGB IX notwendig und 

nicht disktutabel. Der Durchführungsprozess beschreibt die Fehlzeitenerfassung nicht expli-

zit, sondern verweist lediglich auf die Notwendigkeit der Erfassung und Weiterverarbeitung 

der Daten unter Einbezug des § 167 Abs. 2 SGB IX. Dies ist darin begründet, dass beste-

hende Unternehmensstrukturen genutzt werden sollen und der Prozess u. a. vor dem 
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Hintergrund der Ressourcenschonung erstellt wurde. Möglichkeiten der Fehlzeitenerfassung 

werden kurz thematisiert. Eine Software ist mit Kosten für das Unternehmen verbunden, 

sollte diese noch nicht genutzt werden. Die Kosten umfassen neben den Erwerbs- und In-

stallationskosten u. a. Schulungskosten. Der ökonomische Nutzen muss unternehmensspe-

zifisch abgewogen werden. Eine Pauschalisierung ist nicht möglich. Mit steigender Arbeit-

nehmerzahl im Unternehmen erhöht sich der Umfang der zu beziehenden Daten und sinkt 

die Wahrscheinlichkeit für enge soziale Beziehungen unter den AN und den Fehlzeitener-

fassern. Bei geringer Arbeitnehmeranzahl, wie bspw. in Kleinst- oder Kleinunternehmen, ist 

eine software-ungestützte Erfassung aufgrund der Datenmenge denkbar. Die niedrige Ar-

beitnehmeranzahl beeinflusst das BEM-Team. Die Bildung eines solchen ist theoretisch vor-

gesehen und wird allgemein positiv eingeschätzt. (Danigel, 2018, S. 7) Für KMU ist es auf-

grund des Arbeitsaufkommens hinreichend eine Einzelperson, den Disability Manager mit 

den Aufgaben des BEM-Teams zu betrauen. (Zelfel, Alles, & Weber, 2011) Ein BEM-Team 

bestehend aus einer Person ist mit geringeren Kosten verbunden, da Zusatzqualifikationen 

und Weiterbildungen nur einmalig gezahlt werden müssen und teambildende Maßnahmen 

entfallen. Die sozialen Beziehungen in KMU können die Intensität, Zielerreichung und das 

Engagement des Disability Managers beeinflussen. Unter dem Aspekt der Gleichbehandlung 

werden die möglichen sozialen Beziehungen negativ bewertet. Bei mehreren Ansprechpart-

ner, wie es bei einem Integrationsteam gegeben wäre, würden die sozialen Beziehungen in 

den Hintergrund rücken bzw. könnte der bAN seinen BEM-Beauftragten nach persönlicher 

Präferenz wählen. Die Öffentlichkeitsarbeit, wie sie in der Implementierungsphase konkre-

tisiert wurde, kann nicht auf Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen universell angewandt 

werden. Eine Spezifizierung hinsichtlich dieser drei Unternehmensgrößen muss in der wei-

teren Forschung vorgenommen werden. Dies ist in den Hierarchieebenen, der Arbeitneh-

meranzahl und den Kommunikationskanälen begründet. Mit steigender Unternehmensgröße 

steigen auch diese Aspekte. Die Kommunikationskanäle und Medien sind lediglich als Vor-

schläge zu sehen. Neben der Reichweite wirken sich die internen Kommunikationskanäle 

positiv auf die Sensibilisierung der AN hinsichtlich des BEM aus. Durch die bekannten 

Strukturen werden die AN und Führungskräfte auf dem gewohnten Weg errreicht. Das Ver-

trauen in den neuen Prozess kann dadurch vorteilhaft beeinflusst werden. 

Die Durchführungsphase wurde in acht Phasen unterteilt. In der Identifikationsphase wird 

auf verschiedene Berechnungsmethoden hinsichtlich des Auslösekriteriums die Sechs-Wo-

chen-Frist eingegangen. Positiv zu bewerten bei der Vorgehensweise nach DANIGEL ist, 

dass bei der korrekten Durchführung kein potentieller BEM-Kandidat übersehen wird, da 
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das BEM-Verfahren bereits vor Erreichen der Sechs-Wochen-Frist eingeleitet wird. Diese 

Erfassung kann bei den AN zum Vertrauensverlust führen, da ein Gefühl der Kontrolle aus-

gelöst wird. Dies ist divergent zur eigentlichen Zielsetzung des BEM-Verfahrens. Der Zeit-

raum für die frühzeitige Auslösung muss dementsprechend angemessen gewählt und das 

Ziel des BEM explizit und arbeitnehmerorientiert formuliert werden. Nur dann ist die Be-

rechnungsmethode nach DANIGEL aus der Arbeitnehmerperspektive positiv zu bewerten. 

Eventuell entsteht durch diese Vorgehensweise und der Möglichkeit der BEM-Verfah-

rensiniitierung durch den AN ein Mehraufwand. Die Sinnhaftigkeit des BEM könnte durch 

Arbeitnehmer bzw. das BEM-Team in Frage gestellt werden. Dies gilt es zu vermeiden. 

Aufgabe des BEM-Teams muss es folglich sein, jedes potentielle BEM-Verfahren unter die-

sen Gesichtspunkten zu überprüfen.  

Die tägliche, manuelle Fehlzeitenerfassung würde zur Demotivation führen und ist ab einer 

bestimmten Arbeitnehmeranzahl in der Umsetzung nicht realsierbar. Eine quartalsweise Er-

fassung kann dazu führen, dass der AG seiner Pflicht zur Durchführung eines BEM-Verfah-

rens erst verspätet nachkommt. Beides ist kritisch zu betrachten und nicht arbeitnehmerori-

entiert. Positiv eingeschätzt wird aus datenschutzrechtlichen und zeitlichen Gründen die Er-

fassung der Fehlzeiten durch das BEM-Team. Dies kann jedoch mit dem Aufwand der Neu-

struktierung der Unternehmenshierarchien bzw. der Aufgabenverteilung verbunden sein. 

Die Akzeptanz der AN bzgl. des BEM könnte sinken. WALLMANN, WIELAND und 

BEYER gehen im ersten Schritt ihrer Handlungsempfehlung ähnlich vor. Eine Konkretisie-

rung in welchem zeitlichen Rahmen die Fehlzeitenerfassung erfolgen soll, wird nicht vorge-

nommen. Dies ist vergleichsweise negativ zu bewerten. Positiv hingegen ist der Hinweis auf 

den möglichen Einbezug des Reportes des Personalinformationssystems bzw. der Kranken-

kasse zu beurteilen. In dieser Bachelorthesis wird dieser Aspekt der Handlungsempfehlung 

um die Zusammenarbeit mit den Führungskräften ergänzt. 

Bei der Kontaktaufnahme muss die Kontaktform des Erstkontaktes kritisch betrachtet wer-

den, da dieser als Grundstein für das BEM-Verfahren bzw. die Kooperationsbereitschaft des 

bAN gewertet werden kann. WALLMANN, WIELAND und BEYER konkretisieren den 

Erstkontakt nicht näher. In dieser Bachelorthesis wird der persönliche Erstkontakt hervorge-

hoben. Der AN fühlt sich durch ein Face-to-Face-Gespräch durch den AG wertgeschätzt. 

Dies vermittelt konkretes Interesse an der Gesundheit des Arbeitnehmers (vgl. Richter & 

Gels, 2017, S. 93). Die positiven Aspekte, wie Vermittlung von Wertschätzung, Nutzung 

der üblichen Kommunikationswege in KMU und gebührender Umgang hinsichtich der sen-

siblen Thematik, begründen die Bevorzugung des persönlichen Erstkontaktes. Kritisch zu 
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betrachten ist jedoch die Wahrung der Diskretion bei dieser Vorgehensweise, da nur der 

bAN bei diesem Gespräch anwesend sein sollte und andere AN optimalerweise nichts von 

der Thematisierung mitbekommen sollten. Positiv auf das BEM-Verfahren wirkt sich die 

Möglichkeit der Auswahl des BEM-Beauftragten aus. Dies ist darin begründet, dass der bAN 

nach persönlichen Präferenzen wählen kann. Im BEM-Team könnte dies zur Folge haben, 

dass es zu einer Überlastung bestimmter Team-Mitglieder kommt. Da in der Phase der Kon-

taktaufnahme die arbeitnehmerspezifische BEM-Akte angelegt wird, soll die Verwahrung 

der BEM-Akten kurz betrachtet werden. Aus datenschutzrechtlicher Sicht hat optimaler-

weise nur der BEM-Beauftragte Zugang zu der BEM-Akte. Hinsichtlich der Umsetzung des 

Verfahrens ist es empfehlenswert, dass dem ganzen BEM-Team bzw. einem weiterem 

Teammitglied Zugang gewährt wird. Diese kann während des Erstgesprächs festgelegt wer-

den und sollte im Falle des Ausfalls des BEM-Beauftragten dessen Aufgaben übernehmen. 

Dies dient der Absicherung des reibungslosen Ablaufes des BEM-Verfahrens. 

In der Informationsphase kann in den Mitarbeitergesprächen ein Gesprächsleitfaden genutzt 

werden. Die Individualität der Gespräche wird dadurch eingeschränkt. Dies kann positiv und 

negativ bewertet werden. Die Einheitlichkeit BEM-Verfahren ist nicht von den BEM-Be-

auftragten abhängig und diese fühlen sich während der Durchführung sicherer. Des Weiteren 

ist die Erfassung der Einwilligung in das BEM-Verfahren und die daraus resultierende Da-

tenerfassung und -verarbeitung ebenfalls mit positiven und negativen Aspekten verbunden. 

Der bürokratische Aufwand steht der rechtlichen Absicherung des AG entgegen. Der Nut-

zen, die Darlegungsmöglichkeit, wird als wichtiger eingestuft, weswegen die Erfassung als 

positiv zu bewerten ist. Differenziert zu betrachten ist des Weiteren die Entscheidung über 

den Umfang des Materials alleinig durch den BEM-Beauftragten, da es sich hierbei um eine 

einseitige Perspektive handelt. Es wäre von Vorteil unter Zustimmung des bAN alle Betei-

ligten der Informationsphase in diese Entscheidung einzubeziehen. Dies würde zu einer mul-

tidimensionalen Sichtweise führen, sollte jedoch abhängig gemacht werden von der Anzahl 

der Gesprächsteilnehmer. Zu viele Meinungen könnten den Ablauf BEM-Verfahren behin-

dern. 

Gleiches trifft auf die Arbeitsplatzbegehungen in der Phase der Situationsanalyse zu. Die 

Einbeziehung des gesamten BEM-Teams kann zu einem Mehrwert führen, da verschiedene 

subjektive Einschätzungen einbezogen werden. Ebenfalls ist positiv zu vermerken, dass die 

bisher nicht involvierten Teammitglieder unter Umständen den Arbeitsplatz unter anderen 

Gesichtspunkten analysieren als der BEM-Beauftragte. Die Involvierung des bAN ist 
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notwendig, da seine subjektive Einschätzung die im Idealfall objektive Einschätzung des 

BEM-Teams ergänzt. 

Die Phase der Maßnahmenplanung erfolgt zunächst ohne den bAN. Dies kann zu Kompli-

kationen im weiteren Verlauf führen, daher ist es von Relevanz die Gesprächsinhalte einzu-

beziehen. Das Verwenden eines Maßnahmenkatalogs ist differenziert zu betrachten, da fall-

spezifische Maßnahmen entwickelt werden sollten. Insgesamt wird ein Maßnahmenkatalog 

positiv eingeschätzt, da er den Arbeitsaufwand für den BEM-Beauftragten verringert und 

bewährte Maßnahmen enthält. Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog müssen für eine 

Erfolgswirksamkeit individuell angepasst werden. 

Die Phase der Situationsanalyse und der Maßnahmenplanung werden von WALLMANN, 

WIELAND und BEYER zum Teil Schritt der Fallbesprechung zusammengefasst. Auf ein-

zelne Analysen wird nicht eingegangen. In dieser Bachelorthesis wurden diese benannt und 

erläutert, damit Arbeitgeber sich genauer vorstellen können, welche konkreten Aspekte ide-

alerweise einbezogen werden sollten. 

Die Protokollierung während der Maßnahmenumsetzung ist aufgrund des bürokratischen 

Aufwands kritisch zu bewerten. Über den Umfang muss daher unternehmens- und fallspe-

zifisch entschieden werden. In diesem Zusammenhang ist auf die Festlegung des Fallmana-

gers einzugehen. Dieser sollte mit dem BEM-Fall vertraut sein, um den Aufwand der Einar-

beitung in das BEM-Verfahren zu ersparen. Dies führt jedoch unter Umständen zu einer 

Voreingenommenheit des Fallmanagers. Anpassungsmaßnahmen sind erst während der Um-

setzungsphase möglich, da der Einfluss verschiedener Faktoren, wie z.B. direkte AN im Ar-

beitsumfeld oder das Voranschreiten der Gesundung des bAN nur bedingt kontrolliert wer-

den können. 

In der Auswertungsphase soll das BEM-Verfahren und der BEM-Prozess hinsichtlich seiner 

qualitätsrelevanten Dimensionen bewertet werden. Dies kann unter Einbezug der beteiligten 

Akteure und anderer Mitarbeiter aus dem direkten Arbeitsumfeld erfolgen. Letztere können 

lediglich Angaben zur neuen Arbeitsorganisation und zu etwaigen Veränderungen des Ar-

beitsklimas machen. Ergo sollte primär der bAN als Interviewpartner gesehen werden, da es 

sich bei dem BEM-Verfahren um eine gesundheitsfördernde Maßnahme handelt, die in ers-

ter Linie seinem Wohlergehen dient und er neben dem BEM-Beauftragten als einziger Ak-

teur an allen Phasen aktiv beteiligt war (vgl. Wallmann, Wieland, & Beyer, 2017, S. 48). 

Dies ist auch aus datenschutzrechtlichen Gründen anzustreben. Der Erfolg der Maßnahmen 

lässt sich endgültig erst überprüfen, wenn der bAN in den nächsten zwölf Monaten die 
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Sechs-Wochen-Frist nicht überschreitet. Die Zielsetzung der Auswertungsphase ist folglich 

kritisch zu betrachten, da zu diesem Zeitpunkt eventuell noch keine konkreten Angaben ge-

macht werden können. Es sei denn, die Auswertungsphase erfolgt nach einem Jahr. 

Ähnlich einzuordnen ist die Abschlussphase. Die letzten beiden Phasen des BEM-Prozesses 

sollten idealerweise erst nach einem Jahr stattfinden. Um das Verfahren eher abschließen zu 

können, könnte die Sechs-Wochen-Frist auf ein Quartal runtergerechnet werden. Sollte der 

AN in diesem Zeitraum weniger als 10,5 Tage arbeitsunfähig sein, kann das BEM-Verfahren 

als erfolgreich eingestuft werden. Aus Arbeitnehmerperspektive ist das Verfahren zu diesem 

Zeitpunkt bereits abgeschlossen, da die Maßnahmen umgesetzt wurden. Die Abschlussphase 

ist nur als theoretischer Abschluss einzuschätzen. 

Insgesamt ist die Anwendung des Durchführungsprozesses auf KMU nur begrenzt möglich 

gewesen. Dies lässt sich durch zwei Aspekte begründen. Zum Einen mangelte es an prakti-

schen Erfahrungswerten und zum anderen unterscheidet sich die Durchführungsphase des 

BEM in KMU nicht hinreichend von der Durchführung in großen Unternehmen. Lediglich 

bei der Implementierung des BEM sind deutliche Unterschiede zu vermerken. Dies lässt sich 

auf die Hierarchien und Unternehmensstrukturen zurückführen, die in KMU weniger stark 

ausgeprägt sind und durch die Implementierung eines neuen Prozesses folglich stärker be-

einflusst werden. Die Inhalte des BEM-Prozesses können und werden ergo weniger unter-

nehmensspezifisch als fallspezifisch eingeschätzt. 
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6. Fazit 

Die Einführung des BEM ist in Deutschland für Unternehmen jeder Größe laut Gesetzgeber 

Pflicht. Kontrollen hinsichtlich der Umsetzung des § 167 Abs. 2 SGB IX in der Praxis, er-

folgen 15 Jahre nach der Erlassung der gesetzlichen Vorgaben nicht. AG müssen keine di-

rekten Sanktionen bei Nichteinhaltung der Vorgaben befürchten. Dies und der durch das 

BEM entstehende Aufwand führen dazu, dass bis heute lediglich eine Minderheit an KMU 

das BEM eingeführt haben und aktiv praktizieren. Es ist belegt, dass ein BEM krankheits-

bedingte Ausfallzeiten und daraus resultierende Kosten senken kann. Fraglich ist, ob sich 

für jeden AG, vordergründig für KMU, die Einführung des BEM ökonomischen Nutzen 

bringt. Die wissenschaftlichen Untersuchungen dahingehend sind unzureichend, um eine 

fundierte Aussage treffen zu können. 

Die Aspekte der Durchführung des BEM unterscheiden sich in KMU und Großunternehmen 

nicht. Lediglich durch personelle und strukturelle Ressourcen sind Unterschiede diesbezüg-

lich zu verzeichnen. In KMU ist aufgrund der Unternehmensgröße, der Unternehmensstruk-

turen und der Bindung der AN zum Unternehmen entscheidender für den Unternehmenser-

halt, AN Wertschätzung entgegen zu bringen und die personellen Ressourcen in den Mittel-

punkt zu stellen. Das BEM wirkt in dieser Hinsicht bei korrekter Durchführung unterstüt-

zend. Inwieweit die Anwendung des theoretischen Modells in der Praxis umsetzbar ist und 

welche Komplikationen auftreten können, wurde in diesem Zusammenhang nicht überprüft. 

In einem nächsten Forschungsschritt muss dies überprüft werden. 

Trotz der Pflicht zu einem BEM, muss dies nicht zwingend in Form eines Prozesses erfolgen. 

Demzufolge sind die im Rahmen dieser Bachelorthesis erstellten Prozessmodelle als Hand-

lungsempfehlung zu bewerten, welche die Umsetzung der gesetzlichen Grundlage in die 

Praxis erleichtern, keinesfalls jedoch die Schulungen und thematische Auseinandersetzung 

ersetzen soll. Die Modelle orientieren sich an den Vorgaben des Gesetzgebers und beinhal-

ten verschiedene Aspekte, die für die Implementierung bzw. Durchführung des BEM not-

wendig, aber nicht gesetzlich vorgegeben sind. Der Prozess wurde so aufgebaut, dass die 

einzelnen Prozessschritte bzw. Aspekte mit unterschiedlichem, unternehmensspezifischem 

Aufwand erreicht werden können. Theoretisch ist die Einführung eines BEM mit den aus-

gearbeiteten Aspekten möglich. Anwendungsspezifisch können im Unternehmen Ergänzun-

gen vorgenommen werden. 
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VI. Anhang 

 Gesetze und Richtlinien 

(1) Auszug aus 2003/361/EG 

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 

sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) 

Artikel 2 

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmensklassen  

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich 

aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz 

von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.  

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weni-

ger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.  

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger 

als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. 

(2) Auszug aus BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen 

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu 

beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder sei-

ner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 

soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

(3) Auszug aus SGB IX; § 167 Prävention SGB IX 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – 

(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX) 

§ 167 Prävention 

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten 

im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, 

möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten Vertretungen sowie das In-

tegrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und 

mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das 

Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann. 

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeits-

unfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehin-

derten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der be-

troffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit wel-

chen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden 

kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt hin-

zugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Ein-

gliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuwei-

sen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Ar-

beitgeber die Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezo-

gen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und in-

nerhalb der Frist des § 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des 

§ 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung ver-

langen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen 

erfüllt. 

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein betriebliches Eingliede-

rungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern. 
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(4) Auszug aus der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss 

Richtlinie Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie Stand: 20. Oktober 2016 des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliede-

rung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie) 

§ 2 Definition und Bewertungsmaßstäbe 

(1) Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Versicherte auf Grund von Krankheit ihre zuletzt vor der Arbeitsunfä-

higkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung aus-

führen können. Bei der Beurteilung ist darauf abzustellen, welche Bedingungen die bisherige Tätigkeit konkret 

geprägt haben. Arbeitsunfähigkeit liegt auch vor, wenn auf Grund eines bestimmten Krankheitszustandes, der 

für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar ist, dass aus der Ausübung der Tätigkeit für die 

Gesundheit oder die Gesundung abträgliche Folgen erwachsen, die Arbeitsunfähigkeit unmittelbar hervorru-

fen. 

(2) Arbeitsunfähigkeit besteht auch während einer stufenweisen Wiederaufnahme der Arbeit fort, durch die 

Versicherten die dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben durch eine schrittweise Heranführung 

an die volle Arbeitsbelastung ermöglicht werden soll. Ebenso gilt die befristete Eingliederung arbeitsunfähiger 

Versicherter in eine Werkstatt für behinderte Menschen nicht als Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit. 

Arbeitsunfähigkeit kann auch während einer Belastungserprobung und einer Arbeitstherapie bestehen.  

(…) 

(5) Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit setzt die Befragung der oder des Versicherten durch die Ärztin oder 

den Arzt zur aktuell ausgeübten Tätigkeit und den damit verbundenen Anforderungen und Belastungen voraus. 

Das Ergebnis der Befragung ist bei der Beurteilung von Grund und Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu berück-

sichtigen. Zwischen der Krankheit und der dadurch bedingten Unfähigkeit zur Fortsetzung der ausgeübten 

Tätigkeit muss ein kausaler Zusammenhang erkennbar sein. Bei Arbeitslosen bezieht sich die Befragung auch 

auf den zeitlichen Umfang, für den die oder der Versicherte sich der Agentur für Arbeit zur Vermittlung zur 

Verfügung gestellt hat. 

(…) 

§ 5 Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit 

(1) Die Attestierung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt auf dem dafür vorgesehenen Vordruck (Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung). Die Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit (Erst- und Folgebescheinigung) 

darf nur von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten oder deren persönlicher Vertretung vorgenommen 

werden sowie in den Fällen des § 4a auch von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten oder 

Ärztinnen und Ärzten in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation. Auf der Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung sind alle die Diagnosen anzugeben, die aktuell vorliegen und die attestierte Dauer 

der Arbeitsunfähigkeit begründen (§ 295 SGB V). Symptome (z. B. Fieber, Übelkeit) sind nach spä-

testens sieben Tagen durch eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose auszutauschen. Die Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung muss erkennen lassen, ob es sich um eine Erst- oder Folgebescheinigung han-

delt. Eine Erstbescheinigung ist auszustellen, wenn die Arbeitsunfähigkeit erstmalig festgestellt wird. 

(5) Auszug aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz 

Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungs-

gesetz) 

§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten 

„(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 

Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeit-

nehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche 

Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage 

der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheini-

gung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. (…)“ 

(6) Auszug aus dem Fünften Sozialgesetzbuch 

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. De-

zember 1988, BGBl. I S. 2477) Stand: Zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 22.3.2019 I 350 

§ 20b SGB V Betriebliche Gesundheitsförderung 

„(1) Die Krankenkassen fördern mit Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (betriebliche Gesund-

heitsförderung) insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. Hierzu erheben 

sie unter Beteiligung der Versicherten und der Verantwortlichen für den Betrieb sowie der Betriebsärzte und 
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der Fachkräfte für Arbeitssicherheit die gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale 

und entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesund-

heitlichen Ressourcen und Fähigkeiten und unterstützen deren Umsetzung. Für im Rahmen der Gesundheits-

förderung in Betrieben erbrachte Leistungen zur individuellen, verhaltensbezogenen Prävention gilt § 20 Ab-

satz 5 Satz 1 entsprechend.“  

(7) Auszug aus der Datenschutz-Grundverordnung 

Art. 5 DSGVO Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Personenbezogene Daten müssen  

1. auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nach-

vollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und 

Glauben, Transparenz“); 

2. für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 

mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiter-

verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche o-

der historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 

1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

3. dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung not-

wendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemes-

senen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwe-

cke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Rich-

tigkeit“); 

5. in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 

lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; per-

sonenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Da-

ten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnah-

men, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-

son gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 

gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“); 

6. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen 

Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-

tung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 

Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 

Vertraulichkeit“); 

2. Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung 

nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

(8) Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 26 Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet 

werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach 

Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung 

oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

(Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforder-

lich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet 

werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene 

Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich 

ist und das schutzwürdige Interesse der oder des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht 

überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilli-

gung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsver-

hältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung 

erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte 

Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte Person 

https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
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gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer 

Umstände eine andere Form angemessen ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über den Zweck der 

Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in 

Textform aufzuklären. 

[…] 

(9) Auszug aus dem Arbeitsschutzgesetz 

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) 

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

„(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Ge-

fährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeits-

bedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch  

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, 

Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit, 

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren 

Zusammenwirken, 

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, 

6. psychische Belastungen bei der Arbeit.“ 
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 Methode 

(10) Suchbegriffe und Suchstrings für die Literaturrecherche 

Tabelle 6: Suchbegriffe und Suchstrings 

 

Rechtliche Grundlagen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement 

Suchbegriffe Arbeitsrecht; betriebliches Eingliederungsmanagement; Datenschutz; Kündigung; 

Kündigungsschutz 

Suchstrings • „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Arbeitsrecht“ 

• „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Datenschutz“ 

• „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Gefährdungsbeurtei-

lung“ 

• „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Kündigung*“ 

• „Kündigung*“ 

Prozess Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Suchbegriffe Arbeitsrecht; betriebliches Eingliederungsmanagement; Datenschutz; Handlungs-

empfehlung; Kündigung 

Suchstrings • „betriebliches Eingliederungsmanagement“ 

• „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Arbeitsrecht“ UND 

„Handlungsempfehlung“ 

• „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Handlungsempfeh-

lung“ 

• „betriebliches Eingliederungsmanagement“ UND „Kündigung*“ 

• „Kündigung*“ 

• „Prozessmanagement“ 

• „Projektmanagement“ 

Kleine und mittlere Unternehmen 

Suchbegriffe KMU; kleine und mittlere Unternehmen; Mittelstand 

 • „kleine und mittlere Unternehmen“ 

• „KMU“ 

• „/“ betriebliches gesundheitsmanagement/“ UND /“kleine und mittlere 

Unternehmen/“ 

• „/“Fehlzeiten/“ UND /“kleine und mittlere Unternehmen/“ 

• „/“Fehlzeitenerfassung/“ UND /“kleine und mittlere und mittlere Unter-

nehmen/“ 

• „/“Fehlzeitenmanagement/“UND „Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment“ 
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(11) Auszug Literaturrecherche 

Tabelle 7: Auszug aus der Literaturrecherche 

Datenbank Schlagworte/Suchstring Filter Treffer 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

Betriebliches Eingliederungs-

management 

Zeit: 2004 – 2019 

Medium: Buch, E-Book 

Anzahl: 14 

Von Relevanz: 5 

Verfügbar: 4 

 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ 

Zeit: 2008 – 2019 

Medium: Artikel 

Anzahl: 719 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND „Arbeits-

recht“ 

 

Zeit: 2009 – 2019 

Medium: Artikel 

Anzahl: 186 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND „Arbeits-

recht“ UND „Handlungsemp-

fehlung“ 

 

Zeit: ohne Einschrän-

kung 

Medium: Artikel 

Anzahl: 5 

Von Relevanz: 2 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND  

„Handlungsempfehlung“ 

 

Zeit: ohne Einschrän-

kung 

Medium: Artikel 

Anzahl: 12 

Von Relevanz: 3 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND 

„Datenschutz“ 

 

Zeit: 2009 – 2019 

Medium: Artikel 

Anzahl: 93 

 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND „mittel-

ständische* Unternehmen“ 

 

Zeit: ohne Einschrän-

kung 

Medium: Artikel 

Keine relevanten 

Ergebnisse 

Bundesarbeitsgericht5 „Betriebliches Eingliederungs-

management“ 

Zeit: ohne Einschrän-

kung 

Medium: nicht auswähl-

bar (Entscheidungen) 

 

Anzahl: 29 (seit 

2009) 

Von Relevanz: 21 

(seit 2014) 

 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND „Kündi-

gung*“ 

 

Zeit: 2010-2019 

Medium: ohne Ein-

schränkung 

Anzahl: 236 

Katalog der Hoch-

schulbibliothek 

„Betriebliches Eingliederungs-

management“ UND „KMU“ 

 

Zeit: 2010-2019 

Medium: ohne Ein-

schränkungen 

Anzahl: 14 

 

                                                 
5 https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bag&Art=en 

 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bag&Art=en
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(12) Folgebeziehungen nach SCHULTE-ZURHAUSEN 

 

Abbildung 5: Grundformen von Folgebeziehungen (entnommen aus Organisation (Schulte-Zuhausen, 2013, S. 

578)) 
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 Ergebnisse 

(13) Tabellarische Darstellung der Prozessmodelle 

 Legende 

I   Information 

M   Mitarbeit 

V   Verantwortung 

 

ArbSch  Arbeitsschutz 

BA   Betriebsarzt 

bAN   betroffener Arbeitnehmer 

FZM   Fehlzeitenmanagement 

IV   Interessenvertretung 

SchBV   Schwerbehindertenvertretung 

Tabelle 8: Strategisches und operatives Prozessmodell 

 Prozessschritt/Aufgabe V M I Dokumente 

Id
en

ti
fi

k
a

ti
-

o
n

sp
h

a
se

 

Erfassung der Fehlzeiten 

1. Feststellen das ein AN 

über Sechs-Wochen-Frist 

gekommen ist im letzten 

Jahr 

 

FZM 

  Doku-

mente/Software 

für Fehlzeitener-

fassung 

2. Meldung des bAN an das 

BEM-Team 

FZM    

P
h

a
se

 d
er

 K
o
n

ta
k

ta
u

fn
a

h
m

e 

3. Vorbereitung Erstkontakt  BEM-

Team 

   

4. Kontaktaufnahme und 

erste Informationsüber-

mittlung bzgl. BEM 

BEM-

Team 

 bAN  

5. Schriftliche Informations-

übermittlung 

BEM-

Team 

 bAN Erstanschreiben 

F1: Zustimmung zum BEM-

Verfahren? 

bAN  BEM-

Team 

Zustimmungs-

formular 

• Ablehnung des BEM-Ver-

fahrens durch den bAN: 

➢ in Personalakte doku-

mentieren 

➢ Verfahren seitens des 

bAN beendet 

Verweis auf Start 

 

 

BEM-

Team 
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• Zustimmung zu einem 

BEM-Verfahren: 

6. Zustimmung dokumentie-

ren 

7. BEM-Beauftragten festle-

gen 

8. Zustimmungsformular 

wird BEM-Beauftragten 

ausgehändigt 

9. bAN-spezifische BEM-

Akte wird angelegt 

 

 

BEM-

Team 

 

bAN 

 

BEM-

Team 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEM-

Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEM-Akte 

F2: Beteiligung Interessenver-

tretung gewünscht? 

bAN  BEM-Be-

auftragter 

 

• Beteiligung der Interessen-

vertretung ist gewünscht: 

➢ Information der Inte-

ressenvertretung 

Verweis auf 10 

 

BEM-Be-

auftragter 

  

IV 

 

• Beteiligung der Interessen-

vertretung ist nicht ge-

wünscht: 

10. Dokumentation in der 

BEM-Akte 

Verweis auf F3 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

   

F3: Recht auf Schwerbehinder-

tenvertretung? 

    

• Schwerbehinderter AN oder 

Gleichgestellter: 

➢ Aufklärung über An-

spruchsmöglichkeit 

F3a: Beteiligung Schwerbe-

hindertenvertretung ge-

wünscht? 

Ja: 

➢ Information der 

Schwerbehindertenver-

tretung 

Verweis auf „Dokumenta-

tion in der BEM-Akte“ 

Nein: 

➢ Dokumentation in der 

BEM-Akte 

Verweis auf F4 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

bAN 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bAN 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

SchBV 

 

• bAN ist nicht schwerbehin-

dert 

F4: Betriebsärztliche Einschät-

zung vorhanden? 
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• Betriebsärztliche Einschät-

zung liegt nicht vor: 

➢ Information, dass der 

Betriebsarzt aufgesucht 

werden kann 

F4a: Möchte AN Betriebsarzt 

aufsuchen? 

Ja: 

➢ Betriebsarzttermin 

Verweis auf Schritt 11 

Nein: 

➢ Dokumentation in der 

BEM-Akte 

Verweis auf Schritt 11 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

bAN 

 

 

BA 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

 

 

 

 

bAN 

 

 

bAN 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

• Eine Betriebsärztliche Ein-

schätzung liegt vor: 

11. Einladung zum  

Erstgespräch 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

  

 

bAN 

 

F5: Zustimmung zum Erstge-

spräch? 

bAN    

• Ablehnung des Erstgesprä-

ches:  

• Ablehnung des BEM-Ver-

fahrens durch den bAN: 

➢ in Personalakte doku-

mentieren 

➢ Verfahren seitens des 

bAN beendet 

• Verweis auf Start 

 

bAN 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 BEM-Be-

auftragter 

 

• Zustimmung zum Erstge-

spräch: 

12. Terminierung und Festle-

gen der Beteiligten 

13. Benachrichtigung der Be-

teiligten 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

bAN 

 

 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten 

bAN 

 

In
fo

rm
a

ti
-

o
n

sp
h

a
se

 14. Erstgespräch führen BEM-Be-

auftragter 

bAN; 

alle ausge-

wählten 

Beteiligten 

 Gesprächsleitfa-

den 

Protokoll 

F6: Informationen ausreichend 

bzw. vollständig? 
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• Informationen sind nicht 

vollständig:  

F6a: Müssen Informationen 

von Dritten einbezogen wer-

den? 

Ja: 

➢ Informationen einbe-

ziehen 

Verweis auf „Einladung 

zum Informationsgespräch“ 

Nein: 

➢ Einladung zum Infor-

mationsgespräch 

F6b: Zustimmung zum Infor-

mationsgespräch? 

Nein:  

• Ablehnung des BEM-Ver-

fahrens durch den bAN: 

➢ in Personalakte doku-

mentieren 

➢ Verfahren seitens des 

bAN beendet 

• Verweis auf Start 

 

Ja:  

➢ Terminierung und In-

formation und Festle-

gen der Beteiligten 

➢ Benachrichtigung aller 

Beteiligten 

➢ Informationsgespräch 

führen 

Verweis auf F6 

 

 

 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

bAN 

 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

 

 

Bezugsper-

son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bAN 

 

 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bAN 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten 

 

 

• Informationen sind voll-

ständig: 

    

P
h

a
se

 d
er

 S
it

u
a

ti
o
n

sa
n

a
ly

se
 

15. Fähigkeitsprofil AN erstel-

len 

BEM-Be-

auftragter 

 

   

16. Gefährdungsbeurteilung 

auswerten 

BEM-Be-

auftragter 

 

Vertreter 

ArbSch 

  

17. Arbeitsplatzbegehungen BEM-Be-

auftragter 

BEM-

Team; 

bAN 

  

18. Anforderungsprofil unter 

Einbezug der Stellenbe-

schreibung erstellen 

BEM-Be-

auftragter 

Direkter 

Vorgesetz-

ter des 

bAN; 

bAN 

  

19. Abgleichen der Informati-

onen aus den Begehungen/ 

der Gefährdungsbeurtei-

lung/ den Informationsge-

sprächen/ des Anforde-

rungsprofils 

BEM-Be-

auftragter 

   

20. Unternehmensressourcen 

analysieren 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-

Team 
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P
h

a
se

 d
er

 M
a
ß

n
a
h

m
en

p
la

n
u

n
g

 

F7: Maßnahmen möglich?     

• Es sind keine Maßnahmen 

möglich 

➢ Dokumentation in der 

BEM-Akte 

➢ BEM-Verfahren sei-

tens des Unterneh-

mens beendet 

Verweis auf Start 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

  

 

 

 

bAN 

 

• Es sind Maßnahmen mög-

lich 

21. Maßnahmenperspektiven 

seitens des Unternehmens 

zusammentragen/sammeln 

22. Einladung zum Maßnah-

mengespräch 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

BEM-Be-

auftragter 

  

 

 

 

 

bAN 

 

F8: Zustimmung zum Maßnah-

mengespräch? 

bAN  BEM-Be-

auftragter 

 

• bAN stimmt nicht zu: 

• Ablehnung des BEM-Ver-

fahrens durch den bAN: 

➢ in Personalakte doku-

mentieren 

➢ Verfahren seitens des 

bAN beendet 

• Verweis auf Start 

 

 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

   

• bAN stimmt zu 

23. Terminierung und Festle-

gen der Beteiligten 

24. Benachrichtigung der Be-

teiligten 

25. Maßnahmengespräch füh-

ren 

 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

 

bAN 

 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten; Ak-

teure 

 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten; Ak-

teure 

 

F9: Maßnahmen durchführ-

bar? 

    

• Maßnahmen sind nicht 

durchführbar: 

Verweis auf F7 

    

• Maßnahmen sind durch-

führbar 

26. Maßnahmen festlegen 

27. Maßnahmenplan unter-

zeichnen 

 

 

BEM-Be-

auftragter; 

bAN 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten; Ak-

teure 

 Maßnahmen-

plan 

P
h

a
se

 d
er

 

M
a

ß
n

a
h

-

m
en

u
m

se
tz

u
n

g
 28. Maßnahmen umsetzen Akteure bAN BEM-Be-

auftragter 

 

F10: Maßnahmen wirksam?     

• Maßnahmen sind unwirk-

sam 

➢ Anpassen der Maßnah-

men 

 

 

Fallmana-

ger 

  

 

BEM-Be-

auftragter;  
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Verweis auf Schritt 36 bAN 

A
u

sw
er

tu
n

g
sp

h
a

se
 

Maßnahmen sind wirksam 

29. Einladung zum Auswer-

tungsgespräch 

 

BEM-Be-

auftragter 

   

F10: Zustimmung zum Aus-

wertungsgespräch? 

bAN  BEM-Be-

auftragter 

 

• bAN stimmt nicht zu:  

• Ablehnung des BEM-Ver-

fahrens durch den bAN: 

➢ in Personalakte doku-

mentieren 

➢ Verfahren seitens des 

bAN beendet 

• Verweis auf Start 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

   

• bAN stimmt zu 

30. Terminierung und Festle-

gen der Beteiligten 

31. Information der Beteilig-

ten 

32. Auswertungsgespräch füh-

ren und Befragung für 

Prozessoptimierung durch-

führen 

 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

BEM-Be-

auftragter 

 

bAN 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten 

 

 

 

bAN; alle 

ausgewähl-

ten Betei-

ligten 

 

A
b

sc
h

lu
ss

p
h

a
se

 

33. Abschließende Bewertung 

der Einzelfallarbeit 

BEM-Be-

auftragter 

bAN   

F11: Wiedereingliederung er-

folgreich? 

BEM-Be-

auftragter 

bAN   

• Die Wiedereingliederung 

war nicht erfolgreich: 

F11a: Ist eine Weiterführung 

seitens des Arbeitnehmers ge-

wünscht? 

Ja: 

F11a.2: Ist eine Wei-

terführung seitens des 

Unternehmens sinn-

voll? 

Ja 

Verweis auf F6 

Nein:  

➢ Dokumentation in der 

BEM-Akte 

➢ BEM-Verfahren sei-

tens des Unterneh-

mens beendet 

Verweis auf Start 

Nein:  

• Ablehnung des BEM-Ver-

fahrens durch den bAN: 

➢ in Personalakte doku-

mentiere 

➢ Verfahren seitens des 

bAN beendet 

• Verweis auf Start 

 

 

 

 

bAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEM-Be-

auftragter 

  

 

 

BEM-Be-

auftragter 

 

 

 

 

bAN 
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• Die Wiedereingliederung 

war erfolgreich: 

34. Verfahren wird erfolgreich 

abgeschlossen 

Verweis auf Start  

 

 

BEM-Be-

auftragter 

  

 

bAN 
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(14) Kerninhalte des 8-Phasen-Modells 

Tabelle 9: Kerninhalte des strategischen Prozessmodells (8-Phasen-Modell) 

Phase Ziel Beteiligte Inhalt/ 

Organisation 

Ergebnis Gesetzes-

grundlage 

Ma-

teri-

alien 

Identi-

fikati-

ons-

phase 

• Arbeitnehmer mit ge-

sundheitlichen Ein-

schränkungen ausfindig 

machen, die betriebli-

che Eingliederung be-

dürfen 

• Geschäftsfüh-

rer 

•  Personalab-

teilung 

• Abteilung des 

Arbeits- und 

Gesundheits-

schutzes 

• BEM-Team 

• ggf. Kranken-

kassen; Füh-

rungskräfte 

Die Unternehmensstrukturen und die Größe des 

Unternehmens bestimmen konkret wie und durch 

wen die Datenerfassung der Krankenstände erfolgt. 

• Regelmäßige Auswertung 

der Krankenstände hin-

sichtlich der Sechs-Wo-

chen-Frist der Arbeitsunfä-

higkeit (monatlich bzw. 

quartalsweise) 

• Liste der Arbeit-

nehmer, denen 

ein BEM zusteht 

oder die ein 

BEM wünschen 

• Zusammenstel-

lung und ggf. 

Weiterleitung der 

Kontaktdaten an 

das BEM-Team 

• § 167, 

Abs. 2; S. 

1 SGB IX 

• § 5, Abs. 1 

EntgFG 
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Phase der 

Kontakt-

aufnahme 

• Erste Kontakt-

aufnahme 

• Signalisierung 

von Aufmerk-

samkeit 

• Vermittlung 

von ersten In-

formationen 

bezüglich des 

BEM 

• Vertrauensge-

winnung 

• BEM-

Team-Mit-

glied 

• Betroffener 

Arbeitneh-

mer (indi-

rekt) 

• BEM-Team-Mitglied kontaktiert be-

troffenen Arbeitnehmer (idealerweise 

Face-to-Face); gibt erste Informationen 

bezüglich BEM und bekundet Interesse 

am Wohlergehen des betroffenen Arbeit-

nehmers 

• Schriftliche Übersendung der Informati-

onen (Hinweis auf Freiwilligkeit der 

Maßnahme und Datenschutz) 

• Interesse des betroffenen Arbeitnehmers 

an einem BEM-Verfahren in Erfahrung 

bringen und Festlegung der Beteiligten 

• Schriftliche Einladung zum Erstgespräch 

• Betroffener Arbeitnehmer 

ist informiert, dass er 

BEM-berechtigt/BEM-

Kandidat ist 

• Informiertheit des be-

troffenen Arbeitnehmers 

hinsichtlich Ziele und Da-

tenschutz im Rahmen des 

BEM 

• Zustimmung/Ablehnung 

des betroffenen Arbeit-

nehmers zu BEM-Verfah-

ren 

• Terminierung Erstge-

spräch 

• DSGVO 

• BDSG 

• Erstan-

schreiben 

• Zustim-

mungs-

formular 
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Informati-

onsphase 

• Vertrauen des be-

troffenen Arbeit-

nehmers stärken 

• Informationen über 

den Gesundheitszu-

stand und eventu-

elle Ursachen und 

Zusammenhänge 

mit dem Arbeits-

umfeld sammeln 

• BEM-Beauftragter 

• Betroffener Arbeit-

nehmer 

• Ggf. Betriebsarzt, 

Vorgesetzter, Vertre-

ter Interessenvertre-

tung und/oder 

Schwerbehinderten-

vertretung, Person 

des Vertrauens 

• Mitarbeitergespräche 

(Erstgespräch und ggf. 

weitere Informationsge-

spräche) 

• Einleitung Klä-

rungsprozess 

durch Informati-

onsbeschaffung 

• § 167, 

Abs. 2; S. 

1 SGB IX 

 

• DSGVO 

• BDSG 

 

• Gesprächsleit-

faden 

• Einverständnis-

erklärung 

Phase der 

Situations-

analyse 

• Auswertung des 

BEM-Falls 

• Vertreter des Ar-

beits- und Gesund-

heitsschutzes 

• BEM-Beauftragter 

• Ggf. Betriebsarzt 

• Gefährdungsbeurtei-

lung 

• Arbeitsplatzbegehun-

gen 

• Anforderungsanalyse 

• Fähigkeitsanalyse 

➔ Abgleich der ein-

zelnen Analysen 

• Überprüfung Unterneh-

mensressourcen 

• Fallspezifische 

Herausforderun-

gen analysiert 

• Nutzbare Potenti-

ale ermittelt 
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Phase der 

Maßnah-

menpla-

nung 

• Fallspezifische, 

zielführende Maß-

nahmen eruieren 

• Vereinbarungen 

für weiteres Vor-

gehen treffen 

• BEM-Beauftragter 

• Betroffener Arbeit-

nehmer 

• Ggf. Fallspezifische 

externe Akteure 

• Arbeitgeber plant ggf. 

mit externen Akteuren 

umsetzbare Maßnah-

men unter Einbezug 

der Vorstellungen des 

betroffenen Arbeitneh-

mers 

• Maßnahmengespräch 

mit allen beteiligten 

Akteuren 

• Maßnahmenplan 

• Umsetzbarer 

Maßnahmenplan 

mit betriebsinter-

nen Maßnahmen 

und außerbetrieb-

lichen Maßnah-

men 

• Fallmanagement 

 

• § 167, 

Abs. 2; 

S. 1 SGB 

IX 

 

• Betriebsinter-

ner Maßnah-

menkatalog 

• Außerbetrieb-

licher Maß-

nahmenkata-

log 

• Maßnahmen-

plan 

• Gesprächspro-

tokoll 

Phase der 

Maßnah-

menumset-

zung 

• Arbeitsunfähigkeit 

überwinden 

• Eingliederung und 

Weiterbeschäfti-

gung 

• Fallmanager  

• Alle im Maßnah-

menplan aufgeliste-

ten Akteure 

• Betroffener Arbeit-

nehmer 

• Faire und konstruktive 

Umsetzung der Maß-

nahmen nach Plan 

• Alle beteiligten Ak-

teure leisten ihren Bei-

trag für entsprechende 

Umsetzbarkeit 

• Kontrolle der Umset-

zung 

• Erfolgswirksam-

keit der Maßnah-

men überprüft 

und ggf. ange-

passt 

 • Checkliste zur 

Maßnah-

menumset-

zung 



  XXXIII 

 

 

Auswer-

tungsphase 

• Ergebnisse der 

Maßnahmen 

• Gesamtergebnis 

• BEM-Beauftragter 

• Betroffener Arbeit-

nehmer 

• Ggf. direkter Vor-

gesetzter 

• Weitere Akteure 

• Abschließende Bewer-

tung der Einzelfallar-

beit 

• Befragung des be-

troffenen Arbeitneh-

mers zum Prozess 

• Einschätzung ob 

BEM-Verfahren 

erfolgswirksam 

war 

• Informationen 

zur Prozessopti-

mierung 

 • Fragebogen 

BEM-Prozess 

Abschluss-

phase 

• Dokumentation 

des Ergebnisses 

• BEM-Beauftragter 

• Betroffener Arbeit-

nehmer 

• Abschlussgespräch • Erfolgreiche Ein-

gliederung 

• Arbeitsunfähig-

keit überwunden 

und erneuter Ar-

beitsunfähigkeit 

vorgebeugt 

 • Abschlussfor-

mular 
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(15) SMART-Prinzip bei der Maßnahmenplanung 

 

Abbildung 6: SMART-Kriterien für die Maßnahmenplanung 

  

•Maßnahmen aus Maßnahmenkatalog an konkreten Fall 
anpassen

•Maßnahmen aufeinander abstimmen (ergänzende Wirkung)
Spezifisch

•Umsetzbarkeit und Ergebnis der Maßnahme müssen direkt 
überprüfbar seinMessbar

•Maßnahmen an Wünschen und Bedürfnissen des 
betroffenen Arbeitnehmers orientierenAttraktiv

•Maßnahmen an Unternehmensressourcen und personellen 
Ressourcen orientierenRealistisch

•Zeitplan/fixe Daten für Umsetzung einzelner Maßnahmen 
und der GesamtmaßnahmeTerminiert
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(16) Operatives Prozessmodell 
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